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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Niederkrüchten plant mit der Neuaufstellung des Bebauungsplans Elm-137 „Ja-
velin Park West“ die bauleitplanerische Entwicklung des zweiten Teilbereichs zur Reaktivie-
rung der ehemaligen Militäranlage „Javelin Barracks“. In der Gesamtentwicklung sollen hier-
durch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Konversion des nördlichen Bereichs 
der ehemaligen Militärliegenschaft zu einem insgesamt etwa 150 Hektar großen Gewerbe- 
und Industriegebiet geschaffen werden, welches die Geltungsbereiche des BP Elm-131 und 
Elm-137 umfasst. Die südlich, östlich und westlich angrenzenden Flächen sollen weiterhin als 
Freiraum mit hoher ökologischer Qualität gesichert und im Landschaftsplan als Landschafts- 
bzw. Naturschutzgebiet gesichert werden.  

Die ehemaligen Gebäude und die vorhandene Infrastruktur des Militärgeländes sind im Gel-
tungsbereich des BP Elm-137 zum überwiegenden Teil noch erhalten, können jedoch nur in 
Einzelfällen in das neue städtebauliche Entwicklungskonzept integriert werden. Mit der Neu-
entwicklung wird daher insbesondere der nahezu vollständige Rückbau der vorhandenen Ge-
bäudesubstanz und Infrastruktur sowie die anschließende Neuerrichtung von Verkehrsach-
sen, Gewerbe- und Logistikgebäuden einhergehen.  

Für die bauleitplanerische Entwicklung des östlichen Teilabschnittes des Gewerbe- und In-
dustriegebiets wurde in einem ersten Verfahrensschritt der Bebauungsplan Elm-131 „Javelin 
Park Ost“ mit einer Gesamtfläche von ca. 94 ha aufgestellt. Die weitere Entwicklung der west-
lichen Teilfläche (Gesamtfläche ca. 83,6 ha) erfolgt nun über die Neuaufstellung des Bebau-
ungsplans Elm-137 „Javelin Park West“, der die westliche Ergänzung des Gewerbe- und In-
dustriegebiets der ehemaligen Militärliegenschaft vorsieht. Die konkrete Vorhabenbeschrei-
bung ist der städtebaulichen Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. Die erforderli-
che Teilverlagerung bzw. Erweiterung der Autobahnanschlussstelle Elmpt zur Erschließung 
der finalen Gesamtentwicklung ist Gegenstand des parallel erfolgenden Bebauungsplanver-
fahrens zur Neuaufstellung des BP Elm-136 „AS Elmpt“. 

 

Abbildung 1: Darstellung des Geltungsbereichs des BP Elm-137 

Digitales Orthophoto (DOP), Land NRW (2025) (Bildaufnahmedatum: 08.03.2024) 
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Für die Belange des Umweltschutzes nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB1 wird im Rahmen 
des Bauleitplanverfahrens eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen er-
heblichen Umweltauswirkungen entsprechend dem Planungs- und Verfahrensstand ermittelt 
werden (§ 2 Abs. 4 BauGB). Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet. Im Vorfeld zur verbindlichen bauleitplanerischen Entwicklung 
wurde durch die 61. FNP-Änderung der gesamte Vorhabenstandort von der bisherigen Dar-
stellung einer Wohnbaufläche und von Flächen für den Gemeinbedarf in eine gewerbliche 
Baufläche mit südlich und südöstlich angrenzenden Grünflächen geändert. 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf vorangegangenen und bereits vorliegenden 
Untersuchungen – insbesondere auch zur 61. FNP-Änderung und zum BP Elm-131 – und 
legen die im Rahmen einer ersten überschlägigen Prüfung ableitbaren voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen des Planvorhabens für die frühzeitige Beteiligung dar. Das Ergebnis der 
Umweltprüfung wird im weiteren Planverfahren auf Grundlage von noch zu erstellenden Fach-
gutachten und Ergebnissen der Beteiligung fortgeschrieben. Der vorliegende Umweltbericht 
beinhaltet somit ausdrücklich noch nicht das vollständige Ergebnis der Umweltprüfung und 
dient vielmehr als Abstimmungsgrundlage für die Vorbereitung der weiteren Planungsschritte. 

 
Abbildung 2: Entwurf des BP Elm-137 zur frühzeitigen Beteiligung  

(Stand: Mai 2025) 

 

  

 
1 BAUGESETZBUCH in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zum vor-

liegenden Entwurfsstand aktuellen Änderungsfassung  



Gemeinde Niederkrüchten – BP Elm-137 – Umweltbericht zur frühzeitigen Beteiligung 3 

 

 ©  SMEETS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 

2 Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung  

Folgende Umweltbelange sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB für die Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu prüfen: 

- Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

- Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes 

- Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

- Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

- Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen vorgenannten Belangen des Umwelt-
schutzes 

- Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

- Die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit der 
Wärmeversorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

- Die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in Wärmeplä-
nen und die Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau 
von Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemäß § 26 des Wärmepla-
nungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

- Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-
missionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

- unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. 

Die Ziele des Umweltschutzes aus den Fachgesetzen und Fachplanungen geben den Bewer-
tungsrahmen für die einzelnen Schutzgüter vor. Hierdurch spiegelt sich der jeweilige Zielerfül-
lungsgrad der fachgesetzlichen Vorgaben in der Bewertung der Umweltauswirkungen wider.  

Die bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen der Planung, die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bauleitplans (Primärauswirkungen) und infolge indirekter Auswirkungen (Se-
kundärwirkungen) auch über die Grenzen des Plangebietes hinaus prognostizierbar sind, wer-
den im Umweltbericht dargestellt und bewertet.  

In einem ersten Schritt erfolgt die Beschreibung der Bestandssituation, in der die wesentlichen 
Funktionen und Vorbelastungen sowie die Bedeutung und Empfindlichkeit des jeweiligen 
Schutzgutes ermittelt werden. Anschließend werden die konkret erfassbaren Wirkungen der 
Planung auf die Schutzgüter und Belange des Umweltschutzes dargestellt (Planvariante) und 
einer möglichen Entwicklung des Umweltzustandes ohne Verwirklichung des Planvorhabens 
(Nullvariante) gegenübergestellt. Die planerischen Umweltziele und weitere vorliegende 
schutzgutbezogene Untersuchungen (z. B. Fachgutachten zu Artenschutz, Lärmbelastung 
oder Luftschadstoffen) werden bei der Bestandsaufnahme des Umweltzustandes und bei der 
Bewertung der planungsbedingten Umweltauswirkungen berücksichtigt. 
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Die vorliegende Auswirkungsprognose erfolgt auf Grundlage des derzeitigen Stands der Pla-
nung und noch notwendiger weiterführender Untersuchungen. Hieraus lässt sich vorab eine 
überschlägige Prognose der zu erwartenden Umweltauswirkungen ableiten (Kapitel 5), die im 
weiteren Planverfahren ergänzt und konkretisiert wird. 

Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen und im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wer-
den ebenfalls erst im weiterführenden Planverfahren ermittelt. Aufgrund der Größe des Plan-
vorhabens – auch im Zusammenhang mit dem ersten Bebauungsplanabschnitt Elm-131 und 
der Erweiterung der Autobahnanschlussstelle (BP Elm-136) als Gesamtvorhaben – und des 
Umfangs der damit einhergehenden Veränderungen von Grundflächennutzungen werden je-
doch bereits einige grundlegende Aussagen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
sowie zum voraussichtlichen Ausgleichkonzept getroffen. 

Die sich aus dem Gesamtvorhaben ergebenden kumulativen Effekte wurden bereits auf der 
übergeordneten Planungsebene der 61. Flächennutzungsplanänderung eingehend betrachtet, 
finden jedoch auch angemessen Berücksichtigung in der vorliegenden überschlägigen Um-
weltprüfung zur frühzeitigen Beteiligung der BP-Aufstellung, insbesondere falls die anzuneh-
menden Störwirkungen über das Maß der in der Umweltprüfung zur 61. FNP-Änderung ermit-
telten Auswirkungen hinausgehen. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist im Bauleitplanverfahren in der Abwägung gem. § 1 Abs. 
7 BauGB zu berücksichtigen. 

 

3 Planungsvorgaben und Schutzgebiete 

 

Planungsvorgaben 

Im Landesentwicklungsplan (LEP NRW)2 wird das Vorhabengebiet als Siedlungsraum (in-
klusive großflächiger Infrastruktureinrichtungen) dargestellt.  

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf, Blatt 173, ist der gesamte Teilbereich 
der ehem. „Javelin Barracks“ nördlich des Rollfeldes als Bereich für gewerbliche und industri-
elle Nutzung (GIB) mit der Zweckbindung Z3 „Überregional bedeutsame Standorte für eine 
gewerbliche und industrielle Entwicklung“ bzw. Z2 „Standorte für flächenintensive Vorhaben 
und Industrie“ dargestellt.  

Im Rahmen der 61. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) der Gemeinde Niederkrüch-
ten4 wurde die Darstellung zur Anpassung an die regionalplanerische Zielsetzung und das 
vorliegende Bebauungsplanverfahren bereits in eine gewerbliche Baufläche mit angrenzenden 
Wald- und Grünflächen geändert.  

Ein Bebauungsplan liegt bisher nicht im BP-Geltungsbereich vor. Östlich grenzt der Bebau-
ungsplan Elm-131 an, der in einem ersten Verfahrensschritt zur bauleitplanerischen Entwick-
lung des Gewerbe- und Industriegebiets für den östlichen Teilabschnitt aufgestellt wurde.  

Mit Bekanntmachung der erfolgten Durchführung des Anzeigeverfahrens im Amtsblatt des 
Kreises Viersen vom 28.03.2024, hat der neue Landschaftsplan „Grenzwald/Schwalm“5 
Rechtsverbindlichkeit erlangt. Das Plangebiet liegt jedoch nicht im Geltungsbereich des Land-

 
2 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, INDUSTRIE, KLIMASCHUTZ UND ENERGIE DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN: Landes-

entwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW), Stand Mai 2024. 
3 BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF (2020): Regionalplan Düsseldorf, Blatt 17. 
4 GEMEINDE NIEDERKRÜCHTEN (2024): 61. Flächennutzungsplanänderung „Militärgelände Elmpt“.  
5  KREIS VIERSEN (2024): Landschaftsplan „Grenzwald / Schwalm“.  



Gemeinde Niederkrüchten – BP Elm-137 – Umweltbericht zur frühzeitigen Beteiligung 5 

 

 ©  SMEETS LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 

schaftsplans, sondern grenzt entlang der nördlichen, westlichen und südlichen Plangebiets-
grenzen an diesen an. Für die südlich an das Plangebiet angrenzenden Freiflächen einschließ-
lich des ehemaligen Rollfeldes des Militärflugplatzes und des Shelter-Bereichs ist das Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) „Grenzwald Elmpt“ (L12) festgesetzt, welches im Süden und Süd-
westen direkt an den BP-Geltungsbereich angrenzt. Für das LSG ist das Entwicklungsziel 03 
„Erhaltung und Entwicklung von Magerstandorten“ dargestellt. 

Für die südwestlich angrenzenden sowie westlich in einer Entfernung von ca. 200 m zum Plan-
gebiet gelegenen Waldflächen ist gemäß der Festsetzungskarte Süd des Landschaftsplans 
das Naturschutzgebiet „Alter Flughafen Elmpt“ (N15) festgesetzt, welches dem Entwicklungs-
ziel 02 „Erhaltung und Optimierung besonders schutzwürdiger Lebensräume“ unterliegt. Dar-
über hinaus befindet sich ein weiteres Naturschutzgebiet „Elmpter Wald“ (N10) in ca. 800 m 
Entfernung nordwestlich des BP-Geltungsbereichs. Dieses unterliegt den Entwicklungszielen 
02 „Erhaltung und Optimierung besonders schutzwürdiger Lebensräume“ und 08 „Wiederher-
stellung von vorhandenen und geplanten Abbauflächen“.  

In der Karte „Nachrichtliche Darstellungen Süd“ zum Landschaftsplan sind zahlreiche gesetz-
lich geschützte Biotope nach § 42 LNatSchG NRW dargestellt, die westlich im Shelterbereich 
in mehreren Teilflächen, sowie südlich des Plangebiets flächendeckend, jedoch kleinflächig 
auch innerhalb des Geltungsbereichs verortet sind.  

 

Abbildung 3:  Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplans „Grenzwald / 
Schwalm“ des Kreises Viersen 
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Weitere geschützte Teile von Natur und Landschaft gemäß §§ 21–32 BNatSchG und  
andere fachrechtliche Vorgaben 

Anhand einer Datenabfrage des Landschaftsinformationssystems (@LINFOS) und des Fund-
ortkatasters des LANUK sowie des Topographischen Informationsmanagements (TIM-Online) 
der Bezirksregierung Köln Abteilung Geobasis NRW (Abrufdatum: 20.01.2025) wurde ermit-
telt, ob es innerhalb des Vorhabenbereiches und in seiner unmittelbaren Umgebung bis ca. 1 
km weitere gesetzlich geschützte oder besonders schützenswerte Gebiete (insb. National-
parks, Naturparks, geschützte Alleen, Biotopverbundflächen) gibt. 

Voraussichtlich nicht betroffene Belange bis 1,0 km Entfernung: 

• kein bestehendes FFH-Gebiet  

• kein Nationalpark oder Wildnisgebiet 

• keine gesetzlich geschützten Alleen (gem. § 41 LNatSchG), 

• kein Vorkommen planungsrelevanter Pflanzenarten 

• keine Gebiete zum Schutz der Natur (GSN) gem. Landesentwicklungsplan, 

• keine Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) gem. Regionalplan, 

• kein Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet (gem. § 51-53 WHG), 

• kein festgesetztes Überschwemmungsgebiet (gem. § 76 WHG) 

Im Eingriffsbereich und seiner näheren Umgebung (bis 1,0 km) vorhanden: 

• Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Maas-Schwalm-Nette 

• Das Vogelschutzgebiet (VSG) „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ 
(DE-4603-401) befindet sich ca. 190 m westlich und 250 m südlich des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans und damit in ca. 230 m bzw. 300 m Entfernung zu den 
geplanten Baufeldern des Industrie- und Gewerbegebiets  

• gesetzlich geschützte Biotope (gem. § 42 LNatSchG bzw. § 30 BNatSchG): Hierbei 
handelt es sich um verschiedene Ausprägungen von Trockenrasengesellschaften, teil-
weise mit Heidegesellschaften, die insbesondere im Bereich des Rollfelds und des 
westlichen Shelterbereichs, jedoch auch vereinzelt südlich und westlich innerhalb des 
Plangebiets vorhanden sind. Die Ausweisung als gesetzlich geschützte Biotope basiert 
größtenteils auf einer Kartierung aus dem Jahr 2010, die für den Bereich des Rollfelds 
im Jahr 2024 bereits aktualisiert wurde.  

In der aktuellen Darstellung der verfügbaren Geodaten des LANUK werden im Gel-
tungsbereich der Bebauungspläne Elm-131 (rechtskräftig) und Elm-137 (in Aufstellung) 
sowie der angrenzenden Shelterflächen keine gesetzlich geschützten Biotope mehr 
dargestellt. Hier wird daher für die frühzeitige Beteiligung zunächst noch auf den Da-
tenstand zur Kartierung von 2010 zurückgegriffen. Im Rahmen einer im Jahr 2022 
durchgeführten Biotoptypenkartierung konnten die bisher bekannten Biotopflächen be-
reits in ihrer Lage und Ausdehnung weitestgehend verifiziert werden und sollen im Jahr 
2025 noch einmal ergänzend kartographisch erfasst werden. 

Folgende Biotope befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand innerhalb des BP-
Geltungsbereichs (Kartierung 2010):  

o BT-4702-0214-9  NDC0 - Silikattrockenrasen 

o BT-4702-0215-8  NDC0 - Silikattrockenrasen, NDF0 - Borstgrasrasen,  

4030 - Trockene europäische Heiden,  

NDB0 - Feuchtheiden 

o BT-4702-0216-9  2330 - Dünen mit offenen Grasflächen 

Darüber hinaus finden sich in der näheren Umgebung des Plangebiets (bis 1,0 km) 
zahlreiche weitere gesetzlich geschützte Biotope. Diese umfassen insbesondere im 
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Süden, im Bereich des ehemaligen Rollfelds Dünen mit offenen Grasflächen, Silikattro-
cken- und Borstgrasrasengesellschaften, trockene europäische Heiden, Magergrün-
land inkl. Brachen, trockene Sandheiden / Dünen im Binnenland sowie nordwestlich 
des Plangebiets ein stehendes Kleingewässer und eine Kleinseggenriedfläche / Bin-
sensumpf. 

• Im räumlichen Zusammenhang dieser Trockenrasengesellschaften sind gemäß Fund-
ortkataster des LANUK zahlreiche Vorkommen planungsrelevanter Tierarten bekannt, 
bei denen insbesondere einzelne Brutvorkommen des Ziegenmelkers am südöstlichen 
Rand des Plangebietes sowie westlich des Shelters West aus dem Jahr 2020 hervor-
zuheben sind. Eine flächendeckende Brutvogelkartierung wurde im Jahr 2022 für das 
Gesamtvorhaben sowie den umliegenden Wirkraum durchgeführt.  

• Die südlich bis westlich an das Plangebiet angrenzenden Offenlandbereiche und Tro-
ckenrasengesellschaften sowie Waldbestände sind im Fachbeitrag des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen des LANUV6 (2014) als Teil der 
großflächigen Biotopverbundfläche herausragender Bedeutung „Lüsekamp und 
Boschbeek mit angrenzenden Waldbereichen“ (LANUV 2014; VB-D-4702-001) ausge-
wiesen. Diese Biotopverbundfläche überlagert geringfügig den südwestlichen Randbe-
reich des Bebauungsplans und ist daher bei der Planung besonders zu berücksichti-
gen.  

• Die nördlich an das Plangebiet angrenzende Teilfläche des Elmpter Waldes ist zudem 
als Biotopverbundfläche besonderer Bedeutung ausgewiesen (LANUV 2014; VB-
D-4702-002), liegt jedoch nicht im Geltungsbereich des BP. 

 

Abbildung 4: Biotopverbundflächen und gesetzlich geschützte Biotope im Plangebiet 

Kartengrundlage: Digitales Orthophoto, @Linfos LANUK NRW, Land NRW 2025 

 
6  Abrufbar unter: https://www.fachbeitrag-naturschutz.nrw.de/fachbeitrag/de/start (Abruf Mai 2025) 
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Natura 2000-Gebiete 

Schutzgebiete des Europäischen Netzes „Natura 2000“ (FFH- und Vogelschutzgebiete) sind 
nicht im Plangebiet, jedoch in dessen näherer Umgebung in Form des Vogelschutzgebiets 
(VSG) „Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ (DE-4603-401) vorhanden. Mit 
Bekanntmachung vom 4. Dezember 2023 wurden die westlich des Plangebietes gelegenen 
Waldstandorte und das südlich angrenzende Rollfeld in Teilen als Vogelschutzgebiet ausge-
wiesen und das zuvor bereits bestehende Vogelschutzgebiet dadurch erweitert. Hierdurch 
rückt das VSG westlich bis zu 190 m sowie südlich bis zu 250 m an den BP-Geltungsbereich 
bzw. bis zu 230 m westlich sowie 300 m südlich an die geplanten Baufelder heran.  

Das Gesamtgebiet ist bedeutsam für eine Vielzahl hier brütender Vogelarten mit z.T. bedeu-
tenden Populationen von Ziegenmelker, Heidelerche und Schwarzkehlchen.  

Darüber hinaus befinden sich folgende FFH-Gebiete im Umfeld des Plangebietes jedoch au-
ßerhalb des 1.000 m Untersuchungsraums für die Umweltprüfung: 

Auf deutschem Staatsgebiet: 

- DE-4702-301 „Elmpter Schwalmbruch“ in einer Entfernung von mind. 1,5 km nördlich 
des Plangebiets 

- DE-4802-301 „Lüsekamp und Boschbeek“ in einer Entfernung von mind. 1,5 km süd-
lich/südwestlich des Plangebiets  

- DE-4703-301 „Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue“ in einer 
Entfernung von mind. 3,3 km nordöstlich/östlich des Plangebietes 

- DE-4702-302 „Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht“ in einer Entfernung von mind. 
2,8 km nördlich des Plangebietes 

- DE-4802-302 „Meinweg mit Ritzroder Dünen“ in einer Entfernung von mind. 3,2 km 
südöstlich des Plangebietes 

- DE-4803-301 „Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch“ in einer 
Entfernung von mind. 6,7 km östlich des Plangebietes 

Die FFH-Gebiete sind gleichzeitig als Naturschutzgebiete ausgewiesen.  

Auf niederländischem Staatsgebiet: 

- NL2000008 „Meinweg“ in einer Entfernung von mind. 1,9 km südlich des Plangebiets 

- NL2003045 „Swalmdal“ in einer Entfernung von mind. 2,5 km nordwestlich des Plan-
gebiets 

- NL2003042 „Roerdal“ in einer Entfernung von mind. 5,6 km südlich/südwestlich des 
Plangebiets 

Aufgrund der Entfernung können die Schutzziele der FFH-Gebiete lediglich durch indirekte 
Fernwirkungen oder Mehrverkehr auf öffentlichen Straßen beeinträchtigt werden, was im wei-
teren Planverfahren auf Grundlage der Verkehrs- und Luftschadstoffprognosen noch vertie-
fend zu prüfen ist. 
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Abbildung 5: Lage des Plangebietes und der Natura 2000-Gebiete 

Datengrundlage: World Street Map Esri, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community 
LAND NRW (2025): Vogelschutzgebiete – Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 
(www.govdata.de/dl-de/zero-2-0); EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2025) - EU-weite Natura 
2000-Gebiete - Datenlizenz CC BY 4.0 DEED 

Legende:  rote Umgrenzung = Geltungsbereich BP Elm-137; orangene Umgrenzung = perspektivische 
Entwicklung des Gesamtvorhabens; orange gerasterte Fläche = FFH-Gebiete 
grün gerasterte Fläche = Vogelschutzgebiete; Entfernungsangabe zeigt die geringste Entfer-
nung zwischen dem Plangebiet und dem jeweiligen Natura 2000-Gebiet unabhängig von den 
festgesetzten Baugrenzen 

 

Integriertes Klimaschutzkonzept 

Die Ziele des 2013 aufgestellten und 2023 fortgeschriebenen integrierten Klimaschutzkonzep-
tes des Kreises Viersen formulieren wesentliche Grundsätze der Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen sowie der Energieeinsparung, Energieeffizienz und Energieproduktion aus er-
neuerbaren Quellen. Der Kreis Viersen hat sich mit den beteiligten Städten und Gemeinden 
zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstem-
peratur auf 1,5 Grad Celsius zu leisten und langfristig die Treibhausgasneutralität bis 2035 
bzw. 2045 (zwei Umsetzungsszenarien) zu erreichen. Zu diesem Zweck sind Maßnahmen in 
den Bereichen Entwicklungsplanung und Raumordnung, kommunale Gebäude und Anlagen, 
Bildung und Kommunikation sowie Mobilität und Wirtschaft vorgesehen. 

Zu den relevanten Zielen/Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Bereich 
des künftigen Industrie- und Gewerbegebietes des Bebauungsplans Elm-137 zählen der Aus-
bau und die Nutzung von erneuerbaren Energien über die Gründung einer Arbeitsgruppe und 
anschließende Erstellung eines kreisweiten Potenzialflächenkatasters und die Integration von 
Klimaschutzstandards in der Bauleitplanung durch die Erstellung von planerischen Leitlinien, 
die Faktoren wie Lage, Dichte, Energiestandards, Energieautarkie, Mobilität etc. berücksichti-
gen (Regelungsinhalte werden über städtebauliche Verträge, Grundstücksverträge oder pla-
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nungsrechtliche Festsetzungen umgesetzt; Voraussetzung: politische Beschlüsse in den Kom-
munen). Ziel dabei ist, kommunale Handlungsspielräume in Bezug auf Klimaschutzmaßnah-
men bestmöglich zu nutzen. Darüber hinaus soll auf Kreisebene eine zentrale Anlaufstelle für 
klimafreundliche Wirtschaftsförderung mit begleitender Funktion in der Bauleitplanung bezüg-
lich Gewerbeflächen geschaffen werden. 

Das Klimaschutzkonzept enthält somit zwar grundsätzlich Maßnahmen, die für die Anlage von 
Industrie- und Gewerbegebieten relevant sind, allerdings sind diese mit der Gründung von 
Arbeitsgruppen, Entwicklung von Leitlinien und Schaffung einer Anlaufstelle verbunden, so-
dass sich zum derzeitigen Stand für die Aufstellung des Bebauungsplans bzw. das Vorhaben 
keine besonderen Auflagen ableiten lassen.  

 

Klimafolgenanpassungskonzept 

Neben dem Klimaschutzkonzept soll in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen künftig auch 
ein Klimafolgenanpassungskonzept für die Gemeinde Niederkrüchten erarbeitet werden. Für 
die Kreisebene wurde im Jahr 2024 bereits das „Klimafolgenanpassungskonzept des Kreises 
Viersen mit seinen eigenen Zuständigkeiten“ aufgestellt.  

Als für die Planung relevante Ziele/Maßnahmen nennt das Konzept den dezentralen Wasser-
rückhalt im Gewässereinzugsgebiet der Schwalm zur klimaangepassten Entwicklung des 
Landschaftswasserhaushalts über vorhandene Grabensysteme (Rückhaltung Niederschlags-
wasser, Grundwasseranreicherung, Wassernutzung, Infiltration in Auenbruchwälder und 
Moore) sowie die Vorsorge für Starkregenereignisse – auch in der Bauleitplanung – durch den 
Aufbau fachübergreifender Strukturen und Organisation, um das Thema als eigenständige 
Aufgabe im Verwaltungshandeln zu etablieren. Weiterhin sollen Austauschformate zum 
Schwammstadtprinzip und eine klimaangepasste Nutzung kreiseigener Flächen implementiert 
werden. 

Das Klimafolgenanpassungskonzept enthält grundsätzlich Maßnahmen, die für die Planung 
relevant sind. Allerdings beschränken sich die genannten Maßnahmen des Konzepts vielfach 
auf die Erarbeitung von Chancen und Risiken, sowie eines Handlungskonzepts, der Imple-
mentierung von Erfahrungsaustauschformaten und Informationskampagnen, den Aufbau von 
Organisationsstrukturen in der Verwaltung, wie auch die Umsetzung klimaangepasster Nut-
zungen auf kreiseigenen Flächen. Das Konzept adressiert insgesamt die Zuständigkeiten der 
Kreisverwaltung und dient daher als erste Orientierungsgrundlage. Weitere separate Konzepte 
für die kreisangehörigen Gemeinden – darunter Niederkrüchten – werden derzeit noch erar-
beitet. Bei Aufstellung des gemeindeeigenen Konzepts im weiteren Verfahren ist dieses ver-
stärkt zu berücksichtigen.  

Die Gemeinde Niederkrüchten ist zudem Teil des Klimabündnisses europäischer Städte, die 
sich zu folgenden Zielen verpflichten: kontinuierliche Verminderung Treibhausgasemissionen, 
CO2-Reduktion um 10 % alle 5 Jahre, Schutz der Artenvielfalt und Verzicht auf die Verwen-
dung von Tropenholz. 
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4 Methodisches Vorgehen 

Die jeweilige Bedeutung und vorhabenbezogene Empfindlichkeit der Schutzgüter  

➢ Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 
➢ Fläche und Boden, 
➢ Wasser (Grund- und Oberflächenwasser), 
➢ Klima und Luft, 
➢ Landschaft (Landschaftsbild im freien Landschaftsraum)  
➢ Mensch, Gesundheit des Menschen und Bevölkerung sowie 
➢ Kultur- und sonstige Sachgüter 

werden innerhalb des Untersuchungsraums erfasst und bewertet. Der Umweltprüfung wird der 
Geltungsbereich des BP Elm-137 als Untersuchungsgebiet zugrunde gelegt. Betrachtet wer-
den jedoch auch Flächen im Umfeld, soweit dies zur Erfassung von umwelterheblichen Aus-
wirkungen erforderlich ist. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass aufgrund der to-
pographischen Lage und angrenzender Nutzungen ein Wirkbereich von bis zu 1.000 m über 
die Plangebietsgrenze hinaus in der Regel ausreicht, um die maßgeblichen Wirkungen des 
Planvorhabens schutzgutbezogen zu beurteilen. Dieser Untersuchungsraum wurde bei einem 
Scoping-Termin am 25. Juli 2019 im Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten unter Beteiligung 
von Vertretern der Gemeinde, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der Entwick-
lungsgesellschaft „Energie- und Gewerbepark Elmpt“ (EGE), diverser Planungsbüros und des 
Kreises Viersen abgestimmt und festgelegt.  

Die Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen des Planvorhabens berücksichtigt die durch 
Gebietsfestsetzungen und Ausnutzungsgrade definierte Flächeninanspruchnahme. Die über 
die klare Trennung der o.g. Schutzgüter hinausgehenden Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB (insb. Buchstaben b, f, g und h) werden ebenfalls, sofern relevant, in den einzelnen 
Unterkapiteln berücksichtigt. 

Aus der Analyse und Bewertung der Umweltauswirkungen des Planvorhabens ergibt sich die 
Art und Weise, wie die Ziele des Umweltschutzes berücksichtigt werden. Diese bilden gleich-
zeitig auch den Bewertungsrahmen für die einzelnen Schutzgüter. 

Die Beschreibung der Bestandssituation im Untersuchungsraum umfasst die Funktionen, Vor-
belastungen und Empfindlichkeit des jeweiligen Schutzgutes. Die Beurteilung erfolgt hierbei 
verbal-argumentativ. Es werden vier Stufen der Bedeutung und Empfindlichkeit gegenüber 
Auswirkungen des Planvorhabens unterschieden. 

Nach der Beurteilung der Bedeutung/Empfindlichkeit der einzelnen Schutzgüter werden diese 
mit den möglichen Auswirkungen des Planvorhabens verknüpft. Bei der Auswirkungsermitt-
lung werden die Reichweite, die zeitliche Dauer und die Intensität der jeweiligen Auswirkungen 
berücksichtigt. Hierbei werden ebenfalls vier Stufen der Betroffenheit bzw. Erheblichkeit un-
terschieden, die zunächst verbal-argumentativ beschrieben und anschließend in der zusam-
menfassenden Erheblichkeitsbeurteilung für jedes Schutzgut zusätzlich auch grafisch („Am-
peleinstufung“) dargestellt werden. 
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Tabelle 1: Bewertungsstufen der Umweltprüfung 

 Bestandsaufnahme Auswirkungsermittlung 

Graphische  
Darstellung 

Bedeutung / Empfindlich-
keit des Schutzgutes 

Betroffenheit Verträglichkeit Abwägung gem.  
§ 1 Abs. 7 BauGB 

 

Nachrangig Keine  umweltverträglich nicht abwägungs- 
relevant 

 

Gering Nicht erheblich  umweltverträglich Abwägungs- 
unerheblich 

 

Mittel Erheblich bedingt  
umweltverträglich 

Abwägungs- 
erheblich 

 

Hoch Besonders  
erheblich 

nicht  
umweltverträglich 

besonderes  
Abwägungsgewicht 
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5 Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

Gebietscharakteristik 

Die Gemeinde Niederkrüchten liegt im südwestlichen Teilgebiet der naturräumlichen Großre-
gion „Niederrheinisches Tiefland“ (57) und hier innerhalb der Haupteinheit „Schwalm-Nette-
Platte“ (571). Der östliche Teilbereich Niederkrüchtens wird dem gleichnamigen Landschafts-
raum (LR-I-025) zugeordnet. Der westliche Teilbereich von Niederkrüchten, in dem sich auch 
das Plangebiet befindet, ist Bestandteil des Landschaftsraums „Deutsch-Niederländische 
Grenzwaldungen mit Heronger Heide“ (LR-I-024), der sich in vier Teilflächen gegliedert ent-
lang der niederländischen Grenze zwischen Wassenberg im Süden und Straelen im Norden 
erstreckt.7 Von Westen nach Osten wird der Landschaftsraum von der A 52 gequert. Südlich 
der Autobahn und zentral innerhalb des Landschaftsraums befindet sich das Plangebiet inner-
halb des ehemaligen Militärgeländes Elmpt. Nordöstlich der A 52 liegen die Ortschaften Elmpt 
und Overhetfeld. Im Westen und Süden wird der Landschaftsraum durch die Landesgrenze zu 
den Niederlanden begrenzt und im Norden durch die Schwalm.  

Der Landschaftsraum wird vorrangig von ausgedehnten Kiefernforsten geprägt. Kleinflächig 
sind neben Siedlungsstrukturen und dem ehemaligen Militärgelände auch landwirtschaftliche 
Flächen vorhanden, die sich im unmittelbaren Umfeld der Ortschaften befinden. 

Das Plangebiet selbst liegt südlich der Autobahn und der Ortschaft Elmpt innerhalb der anth-
ropogen stark überprägten ehemaligen britischen Militärliegenschaft „Javelin Baracks“ mit an-
gegliedertem Flughafen. Der Siedlungsbereich der ehemaligen Militärliegenschaft wird von 
Norden über einen bewachten Zufahrtsbereich erschlossen und weist auch in seinem inneren 
Bereich ein umfangreiches Verkehrswegenetz auf. Im Norden grenzt die Roermonder Straße 
an, an der sich einzelne Wohnhäuser befinden. 

In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Plangebiet auf unterschiedlichste Weise genutzt. 
Die Chronologie der Nutzung kann wie folgt grob zusammengefasst werden:  

• 1953 - 2002: Nutzung des Flugfelds Brüggen / Elmpt als Standort für militärische Flugeinhei-
ten aus Großbritannien, Frankreich und den USA unter britischem Befehl 

• seit 1996: Maßnahmen zur Baureifmachung, insb. Beseitigung von Bodenverunreinigungen 
(laufend, Entsorgung Kerosinfahne seit 1996; vgl. auch Schutzgut Boden) 

• 2002: Einstellung des Flugbetriebs, Übergabe des Geländes an die British Army, Umbenen-
nung in Elmpt Station, Javelin Barracks 

• 2010: Perspektivenwerkstatt unter Mitwirkung deutscher und niederländischer Nachbarge-
meinden, des Kreises Viersen, der Bezirksregierung Düsseldorf, verschiedener Landesmini-
sterien, der deutschen bzw. niederländischen Handelskammer, der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben (BImA) sowie der britischen Streitkräfte. Definierte Nachfolgenutzung mit Präfe-
rierung einer gewerblichen Entwicklung (unter Verknüpfung regenerativer Energien) und dem 
Verzicht auf eine wohnbauliche sowie fliegerische Nachnutzung 

• 2012: Nutzungsstrukturelle Grobkonzeption (s.o.). Beschlussfassung des Folgenutzungskon-
zepts durch die Gemeinde Niederkrüchten (Sitzung 14.02.2012), auch als Grundlage für die 
bereits erfolgte Fortschreibung des Regionalplans i.S. der Festlegung von Bereichen für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen als GIB mit Zweckbindung von überwiegenden Berei-
chen als überregional bedeutsamer Sonderstandorte für emittierendes und flächenintensives 
Gewerbe (ca. 135 ha) sowie für gemeindlichen Eigenbedarf (ca. 20 ha Netto-Baufläche; im 
Nordosten für Betriebe klassischer gewerblicher Prägung mit i.d.R. emissionsärmeren Nutzun-
gen) 

 
7  Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK): Landschaftsinformationssammlung 

(LINFOS). (Abrufdatum 20.01.2025) 
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• 2015: Rückgabe der Liegenschaft an die Bundesrepublik Deutschland. Seither: Vorüberhe-
gende zivile Nachnutzung der Kaserne als Flüchtlingsunterkunft (bis Frühjahr 2020) sowie re-
gelmäßig Durchführung von Übungen seitens Polizei, Katastrophenschutz und Feuerwehr auf 
der Liegenschaft 

• 2019: Kooperationsvereinbarung zwischen der BImA und der Entwicklungsgesellschaft „Ener-
gie- und Gewerbepark Elmpt“ (EGE) der Gemeinde Niederkrüchten, des Kreises Viersen und 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Viersen 

• Dezember 2019: Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens zur Transaktion der 
Liegenschaft 

• 2021: Veräußerung der Liegenschaft an die Verdion GmbH 

Das Plangebiet kann auf Grundlage seiner Realflächennutzung grob in drei Teilbereiche mit 
unterschiedlichen Nutzungsformen eingeteilt werden. 

Der nordöstliche bis zentrale Teilbereich wurde vorrangig zu Wohnzwecken (Mannschafts-
unterkünfte „H-Blocks“, Soldatenwohnheime, Pilotenunterkünfte) genutzt (hier ohne geson-
derte Gartenbereiche) und weist daher in gewissem Maße einen Siedlungscharakter auf. Die 
Bereiche sind durch Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen sowie Waldbestände zwischen 
der Bebauung und den Straßen strukturiert. Umliegend sind zudem ehemalige Freizeiteinrich-
tungen (u.a. Tennisplatz, Unteroffiziers- und Mannschaftsmesse, Clubhaus und Bistro) vor-
handen, die sich jedoch seit Jahren in einem verwahrlosten baulichen Zustand befinden. 

Die nördlich bis westlich umliegenden Flächen sind durch weitläufigere Freiflächen mit ein-
zelnen Gebäuden charakterisiert, die als verschiedene Sportplätze und -hallen (u.a. Fußball, 
Hockey, Cricket, Rugby, Squash, Turnhalle und Sport-/Trainingszentrum) genutzt wurden. Die 
einzelnen Sportanlagen sind überwiegend durch kleinere Waldbestände, Baumgruppen, Ein-
zelbäume und Gehölzreihen eingerahmt und grenzen die Wohnfunktionen von den südlich und 
nordwestlich angrenzenden Nutzungen ab. Die drei grasbewachsenen Sportplätze wurden 
nach der Nutzungsaufgabe in eine landwirtschaftliche Nutzung überführt (Mahd, Beweidung). 

Der Süden und der Nordwesten des Plangebietes sind im Wesentlichen durch Nutzgebäude 
und -anlagen (u.a. ehemalige Flugzeughangars, Maschinenhallen, Lager und Betriebsflächen, 
Feuerwache, Werkstätten) geprägt. Dabei wurden im Zuge der ehemaligen Nutzung weite 
Teile großflächig versiegelt und mit ausgedehnten Hallenkomplexen oder vielzähligen kleintei-
ligen Lagerhallen bebaut. Zwischen den versiegelten Strukturen gliedern kleinteilige Freiflä-
chen, Einzelbäume und Baumreihen den Raum. Einzelne Offenlandbereiche zwischen den 
versiegelten Betriebsflächen im Süden und Nordwesten werden von Trocken- und Magerra-
sengesellschaften, sowie Heiden eingenommen.  

Darüber hinaus ist im nordwestlichen Bereich eine weitere offene Freifläche, die als Fußball-
feld genutzt wurde, vorhanden und ebenfalls von Waldflächen und Baumreihen gesäumt. Ent-
lang der nördlichen Grenze, nördlich des Fußballfelds sowie der Lager- und Werkhallen, grenzt 
ein Waldstreifen das Plangebiet von der angrenzenden Roermonder Straße ab. 

Der zentrale bis östliche Bereich ist insgesamt stärker durch eine dichte Gehölzkulisse, welche 
die Bebauung umschließt, gekennzeichnet als die übrigen Teilbereiche des Bebauungsplans. 
Diese sind eher durch lockere Baumbestände und kleinere Baumgruppen charakterisiert und 
verfügen in den ehemaligen Sportanlagen über mehr Freiflächen. 

Sämtliche Gebäude und Anlagen des Geländes sind seit Aufgabe der militärischen Nutzung 
im Jahr 2015 leerstehend und in einem schlechten, überwiegend baufälligen Bauzustand. Das 
Areal diente lediglich als Zufahrt für den südlich gelegenen Golfplatz und wurde gelegentlich 
für Übungszwecke der Polizei genutzt, ist ansonsten jedoch nicht öffentlich zugänglich. Die 
Erschließung des Golfplatzes erfolgt seit Anfang 2025 westlich an das Plangebiet angrenzend 
über einen Anschluss an die bestehende Zufahrt im Süden und die Roermonder Straße im 
Norden, welcher bereits separat naturschutzrechtlich und forstrechtlich genehmigt wurde.  
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Das Gebiet stellt heute dennoch in einzelnen Teilflächen einen vielfältig strukturierten Wald- 
und Offenlandlebensraum für Flora und Fauna dar.  

Südlich des BP-Geltungsbereichs grenzt mit dem ehemaligen Flugplatz ein ca. 3 km langes 
und ca. 500 m breites Offenland mit zahlreichen gesetzlich geschützten Biotopflächen an, 
die sich fragmentarisch bis in den südwestlich gelegenen Shelter-Bereich erstrecken. Hierzu 
gehören u.a. Borstgras- und Silikattrockenrasen, trockene Heiden und Dünen mit offenen 
Grasflächen.  

Innerhalb des Plangebiets sind im Süden und Nordwesten kleinflächig gesetzlich geschützte 
Biotope (u.a. Heide, Borstgras- und Silikattrockenrasen, Dünen mit offenen Grasflächen) vor-
handen (s. Abb. 3). Die Biotope sind trotz fehlender Pflegemaßnahmen weitestgehend noch 
in einem mittleren Erhaltungszustand. Darüber hinaus wirken sich jedoch kleinflächige Verbu-
schungen durch Kiefern und Spätblühende Traubenkirsche, eine vollständig geschlossene 
Grasnarbe sowie nach Nahrung suchende Wildschweine negativ auf die Biotope aus. 

Größere zusammenhängende Waldflächen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Entlang der 
nördlich/nordwestlichen Grenze des Plangebiets befindet sich jedoch ein bis zu 50 m breiter 
Laubwaldstreifen (insb. Roteichen, Birken, Esskastanien), durchsetzt mit einzelnen Kiefernbe-
ständen, mit überwiegend gering- bis mittelstarkem Baumholz. Der Waldstreifen weist insge-
samt eine Länge von etwa 1 km auf.  

Die ehemaligen Wohnstandorte werden mit inselartigen Baumgruppen und fragmentierten 
kleineren Waldbeständen durchzogen, die als Überreste ehemaliger zusammenhängender 
Waldflächen einzuordnen sind. Auch hier dominieren Kiefern. Beigemischt finden sich vor al-
lem Vogelkirschen, aber auch vereinzelte Stieleichen und Birken.  

Die ehemaligen Sportplätze im Norden werden entlang vorhandener Straßen und Wege von 
ein- bis mehrreihigen Baumreihen gesäumt, die die Freiflächen von den angrenzenden Nut-
zungen (Nutz- und Betriebsflächen, Wohnnutzung) räumlich trennen. Entlang der Verkehrs-
achsen und am Rande der versiegelten Nutzflächen stehen vereinzelt Solitärbäume und 
Baumreihen (überwiegend Rotbuchen, Kiefern und Birken, teilweise auch Stieleichen, Pap-
peln und Vogelkirschen sowie Douglasien) mit starkem bis teilweise sehr starkem Baumholz, 
die einen alleeähnlichen Charakter vermitteln. In den vereinzelten ehemaligen Gärten (Solda-
tenwohnheime und Pilotenunterkünfte) sowie in den Grünanlagen der gemeinschaftlich ge-
nutzten Flächen dominieren fremdländische Ziergehölze (u.a. Scheinzypresse, Bambus, 
Kirschlorbeer), die teilweise auch als Hecken gepflanzt wurden. 

Im Süden sowie im Nordwesten des Plangebietes wurden in den letzten Jahren bereits meh-
rere Hallen zurück gebaut. Außerdem wurde das Gebäude der Mannschaftsmesse abgebro-
chen. Diese Flächen stellen sich derzeit als Rohbodenstandorte mit spärlichem Vegetations-
bewuchs dar.Bei der Halle im Nordwesten ist noch das Bodenfundament vorhanden. 

Durch und um den BP-Geltungsbereich führen zahlreiche Straßen und Wege, die der inneren 
Erschließung der ehemaligen Militäranlage dienen und – außer den Besuchern des südlichen 
Golfplatzes – nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Der Nord-Süd gerichtete Nolles-
weg, die West-Ost verlaufende Roermonder Straße sowie die Auffahrt (und Abfahrt) der A 52 
bilden die äußere Erschließung der ehemaligen Militärliegenschaft und des geplanten Indust-
rie- und Gewerbeparks über den östlichen ersten Bebauungsplanabschnitt (BP Elm-131). Aus 
Richtung Südosten kommend führt zudem eine ehemalige Eisenbahntrasse in Ost-West-Rich-
tung durch den südlichen Teil des Plangebiets, entlang der Plangebietsgrenze zum westlichen 
Shelter und bis in die nordwestlich im Plangebiet gelegene Nutzfläche (Lager und Betriebsflä-
chen). Die Schienen sowie die Schwellen wurden jedoch bereits vor einiger Zeit zurückgebaut. 
Der geschotterte Bahnkörper ist nach wie vor vorhanden.  
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Natürliche Gewässerstrukturen sind aufgrund der sandigen Böden bis auf wenige Ausnahmen 
im Nordwesten des Plangebietes nicht vorhanden. Zwischen den Fundamenten der ursprüng-
lich dort gestandenen Holz-Baracken haben sich auf Bodenverdichtungen innerhalb der Grün-
flächen temporär wasserführende Stillgewässer mit geringer Tiefe gebildet. 

Künstliche Kleingewässer sind nur kleinflächig und in stark anthropogen geprägter Form vor-
handen (u.a. Löschteiche , einzelne in Beton gefasste Zisternen sowie Temporärgewässer auf 
Betonfundamenten). 

 

Abbildung 6: Gliederung des Bebauungsplans in unterschiedliche Nutzungsabschnitte 

Kartengrundlage: Digitales Orthophoto, Land NRW 2025 (Bildaufnahmedatum: 08.03.2024) 

 

Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Es befinden sich keine aktiven Wohnnutzungen im Plangebiet und seinem direkten Umfeld, 
die unmittelbar betroffen sein können. Im zentral östlichen Teilbereich des BP-Geltungsbe-
reichs befinden sich die ehemaligen Mannschaftsunterkünfte, sogenannte „H-Blocks“, wie 
auch einzelne Piloten- und Soldatenwohnheime, die aber seit Jahren keiner aktiven Wohnnut-
zung mehr unterliegen. Die Bausubstanz befindet sich durchgehend in einem schlechten, teil-
weise sogar abbruchreifen Zustand. Die Erschließung ist hier geradlinig und rein funktional 
angelegt. Eine Sporthalle am nordöstlichen Plangebietsrand wurde im Jahr 2006 von den bri-
tischen Streitkräften errichtet und war bis 2020 Bestandteil der zentralen Unterbringungsein-
richtung für Flüchtlinge.  

Mögliche Störwirkungen auf derzeit bestehende Wohnstandorte im näheren Umfeld des Plan-
gebiets können sich für die nordöstlich gelegenen Wohnnutzungen entlang der Roermonder 
Straße und den östlich der Liegenschaft gelegenen Siedlungsbereich um den Weyenhof sowie 
für den nördlich der Autobahn gelegenen Randbereich der Ortslage Elmpt ergeben. Mit Blick 
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auf die gewerblich-industrielle Entwicklung des östlich angrenzenden Bebauungsplans werden 
nach derzeitigem Kenntnisstand ausgehend vom Plangebiet jedoch keine erheblichen Störein-
flüsse (z. B. durch Bedrängung oder Verschattung durch Gebäude) auf die angrenzenden 
Wohnfunktionen angenommen, die über das im Rahmen der Aufstellung des BP Elm-131 
prognostizierte Maß hinausgehen. Die geplante Bebauung im BP Elm-137 weist grundsätzlich 
eine größere Distanz zu den nächstgelegenen Wohnstandorten auf. Zusätzlich entfalten die 
im östlichen Bebauungsplanabschnitt entstehenden Gebäude mit arrondierenden Waldflächen 
eine abschirmende Wirkung. 

Zudem ist beabsichtigt, die zulässigen Gebäudehöhen im nördlichen Teil des Bebauungsplans 
– in Anlehnung an den östlichen Bebauungsplan Elm-131 – auf maximal 90 m ü. NHN im 
Südwesten, 100 m ü. NHN nördlich und südlich sowie 110 m ü. NHN im zentral östlichen 
Teilbereich zu beschränken, was einer Gebäudehöhe von ca. 20-40 m über der heutigen Ge-
ländeoberfläche entspricht.  

Da die ehemalige militärische Liegenschaft nicht öffentlich zugänglich ist, weisen die überplan-
ten Flächen keine Bedeutung für die wohnungsbezogene Naherholung auf. 

Die geplante Verkehrserschließung soll zum einen weiterhin von Nordosten über die beste-
hende Zufahrt des ehemaligen Militärgeländes mit Anschluss an die Roermonder Straße und 
die bisherige A52-Anschlussstelle Elmpt im Bereich des BP Elm-131 erfolgen. Etwaige Aus-
bauvorhaben der Verkehrsknotenpunkte für den Bereich des BP Elm-131 waren bereits Be-
standteil des hierzu abgeschlossenen Bauleitplanverfahrens. Zum anderen wird mit der Teil-
verlagerung der bestehenden Autobahnanschlussstelle Elmpt um etwa 1 km nach Westen 
eine zusätzliche Zufahrt von Norden vorgesehen, die Gegenstand des separat aufzustellen-
den Bebauungsplans Elm-136 sein wird. Durch die Teilverlagerung sollen erhebliche verkehr-
liche Beeinträchtigungen und Störwirkungen für die Anwohner am südlichen Ortsrand von 
Elmpt, die mit einem andernfalls notwendigen umfangreichen Umbau der bestehenden An-
schlussstelle verbunden wären, vermieden werden. Zum derzeitigen Planungsstand und mit 
Blick auf das Gesamtvorhaben ist absehbar, dass es bei Umsetzung der Planung zu einem 
erheblichen Mehrverkehr kommen wird. Ein entsprechendes Fachgutachten wird im weiteren 
Verfahren erarbeitet.  

Besondere Anforderungen an die Abfallentsorgung und Verwertung sind derzeit nicht gege-
ben, da betriebs- und nutzungsbedingt keine Abfälle anfallen. Die im Plangebiet künftig anfal-
lenden bau-, anlagen- und betriebsbedingten Abfälle entsprechen voraussichtlich dem für 
Siedlungs- / Gewerbebereiche üblichen Maß und werden durch die Baufirmen, die örtlich zu-
ständigen Abfallwirtschaftsbetriebe oder entsprechende Entsorgungsfirmen entsorgt. 

Im Zuge des Gebäudeabrisses werden jedoch absehbar größere Mengen an stofflich belaste-
ter Bausubstanz anfallen, die dann vor Ort zu trennen und einer ordnungsmäßen Entsorgung 
zuzuführen sind. Es ist beabsichtigt, möglichst große Mengen des Abrissmaterials als zertifi-
ziertes Recyclingmaterial wiederzuverwenden (z. B. beim Straßenbau oder zum Geländeaus-
gleich). Die in Teilbereichen des Plangebiets bereits laufenden Gebäudeabrisse werden daher 
kontinuierlich fachgutachterlich begleitet und die anfallenden Baustoffe laboranalytisch über-
prüft, um lediglich schadstofftechnisch unbelastete Materialien wieder zu verwenden und be-
lastete Materialien einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.  

Immissionen und Unfallrisiko 

Durch die Ansiedlung bzw. westliche Erweiterung des geplanten Industrie- und Gewerbeparks 
wird es künftig voraussichtlich zu einer Zunahme von Schallimmissionen in den nächstgelege-
nen Wohn- und Siedlungsbereichen kommen. Diese sind vor allem auf die durch die Planung 
künftig induzierte Verkehrszunahme und den hierdurch emittierten Straßenverkehrslärm zu-
rückzuführen. Der entstehende Mehrverkehr entfaltet zudem vor dem Hintergrund des Ge-
samtvorhabens auch eine kumulative Wirkung mit den Lärmemissionen aus dem östlichen 
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Teilabschnitt des Industrie- und Gewerbeparks. Den in direkter Weise aus dem Gebiet emit-
tierenden gewerblichen Lärmemissionen ist aufgrund der größeren Distanz zu Wohnfunktio-
nen und gleichzeitig einer abschirmenden Wirkung der Gebäudekomplexe im östlichen Teil-
bereich (rechtskräftiger BP Elm-131) voraussichtlich eine untergeordnete Bedeutung beizu-
messen. Die etwaigen Anforderungen an den Schallimmissionsschutz nach TA Lärm und 
DIN18005 werden im weiteren Verfahren im Rahmen eines Schallgutachtens geprüft.  

Das von Außenbeleuchtungen an Straßen und Gebäuden ausgehende Licht kann insbeson-
dere zur Nachtzeit eine erhebliche Belästigung für die Allgemeinheit oder für die Nachbar-
schaft im Sinne des § 3 BImSchG herbeiführen. Im Rahmen der Bauausführung soll daher für 
das Gewerbe- und Industriegebiet ein Gesamtkonzept für die Außenbeleuchtung erarbeitet 
und im nachgelagerten Genehmigungsverfahren verbindlich festgelegt werden. Anhand wei-
terer Vorgaben in dem Beleuchtungskonzept sind die Leuchtdichte, die Beleuchtungsstärke 
und die Farbtemperatur der Außenbeleuchtung möglichst niedrig zu halten, um eine Überbe-
leuchtung und damit einhergehende schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden bzw. auf 
ein Mindestmaß zu beschränken sowie den Schutz der angrenzenden Bevölkerung zu ge-
währleisten. Wie auch im östlichen BP Elm-131 ist auf beleuchtete Fenster, Fassadenanstrah-
lungen und Beleuchtungen zu Dekorations- oder Werbezwecken entlang der gesamten Süd- 
und Westgrenze des Plangebiets zu verzichten. Eine unmittelbare Anstrahlung von Gehölzen 
und Maßnahmenflächen sowie eine Abstrahlung in Richtung des südlich gelegenen Rollfeldes 
sollen grundsätzlich untersagt werden. 

Für Wechselwirkungen zwischen Lichtemissionen und Fauna wird auf das Kapitel zum Schutz-
gut »Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt« verwiesen. 

Darüber hinaus sind nach derzeitigem Kenntnisstand durch das Planvorhaben, abgesehen 
vom Baubetrieb, voraussichtlich keine weiteren Emissionen (z. B. Luftschadstoffe, Gerüche, 
Erschütterungen, elektromagnetische Felder etc.) zu erwarten, die sich in maßgeblichem Um-
fang schädlich auf die örtlichen Wohnfunktionen oder die menschliche Gesundheit im Allge-
meinen auswirken können. Sollten sich im weiteren Planverfahren diesbezüglich neue Er-
kenntnisse ergeben, sind diese grundsätzlich im Rahmen der Umweltprüfung zu bewerten und 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Eine etwaige Zulassung immissionsschutz-
rechtlich relevanter Betriebe mit den entsprechenden Schutzanforderungen kann grundsätz-
lich erst im Rahmen eines entsprechenden Genehmigungsverfahren samt den zugehörigen 
Auflagen erfolgen. Der Bebauungsplan wird hierzu absehbar noch keine konkreten Regelun-
gen zur Ansiedlung von einzelnen betrieblichen Nutzungen treffen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans wird zudem nach derzeitigem Planungsstand absehbar 
keine besondere störfallrechtliche Relevanz entfalten und befindet sich auch nicht im Einwirk-
bereich anderer Störfallbetriebe. Aufgrund der in der näheren Umgebung des Plangebiets vor-
handenen Wohngebäude ist jedoch für eine potenzielle Ansiedlung störfallrechtlich relevanter 
Betriebe im Plangebiet eine grundsätzliche Anfälligkeit gegeben, die im weiteren Planungs- 
und Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus ist im Plangebiet derzeit 
keine besondere Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ersichtlich.  

Sollte auf der nachgelagerten Genehmigungsebene die Ansiedlung eines solchen störfall-
rechtlich relevanten Betriebs oder einer solchen Anlage projektiert werden, sind etwaige Aus-
wirkungen oder Einschränkungen jedoch im konkreten Einzelfall zu prüfen. In der Regel ergibt 
sich für derartige Betriebe zudem die Notwendigkeit zur Durchführung eines immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 

Insgesamt ist für das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung derzeit davon auszu-

gehen, dass sich die vorhabenbedingten Störwirkungen durch gezielte Vermeidungsmaß-

nahmen soweit reduzieren lassen, dass die fachrechtlichen Vorgaben eingehalten und inso-

fern keine erheblichen Umweltauswirkungen entstehen werden.   
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Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt einschl. besonderer Artenschutz 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme basieren im Wesentlichen auf aktuellen faunistischen 
und floristischen Untersuchungen im Rahmen der geplanten Gesamtentwicklung des Energie- 
und Gewerbeparks Elmpt aus den Jahren 2022 bis 2024. In diesem Zusammenhang wurde 
im Frühjahr und Sommer 2022 eine flächendeckende Biotoptypenkartierung nach LANUV 
20088 und im Zeitraum März bis Juli 2022 eine Brutvogelkartierung nach SÜDBECK et. al. 
(2005) durchgeführt. Ergänzend wurden Reptilien- und Amphibienvorkommen erfasst. Eine 
Fledermaus-Kartierung erfolgt fortlaufend während des Planungsprozesses. Für einzelne Flä-
chen erfolgt im Jahr 2025 innerhalb und im Umkreis von 500 m zur Plangebietsgrenze noch 
eine ergänzende Erfassung, um nach Änderungen des Geltungsbereichs weiterhin eine flä-
chendeckende Kartierung im Untersuchungsraum zu gewährleisten. Diese Ergebnisse werden 
Grundlage für die nachgelagerten Verfahrensschritte nach § 3 (2) und 4 (2) BauGB. 

Biotoptypen 

Die im Plangebiet angetroffenen Biotoptypen sind in Tabelle 2 nach Flächenanteilen aufgelis-
tet. Die Waldflächen im Plangebiet sind aufgrund der bestehenden Bebauung bereits stark 
fragmentiert. Zusammenhängende Waldflächen im Sinne der Biotoptypenbewertung (Mindest-
größe 1,0 ha, Mindestbreite 50 m gemäß LANUV 2008) sind nur noch stellenweise vorhanden. 
Vorrangig sind kleinere Gehölzflächen im Siedlungsbereich bzw. inselartige Überreste ehema-
liger zusammenhängender Waldflächen vorhanden, die nach Vorabstimmung mit dem Lan-
desbetrieb Wald und Holz NRW ebenfalls als Wald im Sinne des Gesetzes einzustufen sind. 
Die Wald- und Gehölzbereiche im Plangebiet bestehen überwiegend aus Kiefern und stellen-
weise Roteichenbeständen und sind überwiegend der Wuchsklasse geringes bis mittleres 
Baumholz zuzuordnen. Die begrünten Bereiche im Umfeld der ehemaligen Unterkünfte weisen 
ebenfalls einen hohen Anteil an nicht lebensraumtypischen Gehölzen wie Scheinzypressen, 
Kirschlorbeer, Bambus, Kiefern oder Zedern auf. Stellenweise kommen Pioniergehölze wie 
Flieder, Robinie und Birke auf.  

Vereinzelt befinden sich jedoch auch einzelne Laubbäume (überwiegend (Rot-)Eichen, Bu-
chen oder Robinien) mit starkem bis sehr starkem Baumholz im Plangebiet. Im weiteren Plan-
verfahren wird geprüft, ob einige Einzelbäume aufgrund ihres Alters, Stammumfangs oder 
markanten Wuchsform einen entsprechenden Schutzstatus begründen und als erhaltenswert 
eingestuft werden. 

Das Plangebiet weist aufgrund des sandigen, nährstoffarmen Ausgangssubstrats grundsätz-
lich das Potenzial für Magergrünland auf. Jedoch ist die vorausgegangene Nutzung der Flä-
chen zu berücksichtigen. So ist bei den ehemaligen Sportplätzen, die inzwischen landwirt-
schaftlich genutzt werden, keine artenreiche Zusammensetzung anzutreffen. Auch die klein-
flächig zwischen den Wohnhäusern vorhandenen Grünflächen sind brachgefallenem Nutzgrün 
zuzuordnen. Dennoch weisen vereinzelte Flächen – insbesondere im Süden und Nordwesten 
des Plangebietes – eine Artzusammensetzung auf, die das Wertkriterium eines gesetzlich ge-
schützten Biotops erfüllt.  
 

  

 
8 LANUV (2008): Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung 
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Tabelle 2: Biotoptypen im Plangebiet 

Biotoptyp Biotopcode  
LANUV 2008 

ha % 

Versiegelte und teilversiegelte Flächen  
(insb. Gebäude, Verkehrswege, Lagerflächen,  
Siedlungsbrachflächen)   

1.1 - 1.3 37,7 45,0 

Bankette, Mittelstreifen, Straßenbegleitgrün 2.1 - 2.3 0,7 0,9 

Grünlandflächen 3.4 – 3.7 15,3 18,2 

Zier- und Nutzgärten, Rasenflächen, Grünanlagen 4.3 0,2 0,3 

Brache 5.1 10,3 12,3 

Waldflächen inkl. Waldränder, Feldgehölze und unversiegelte 
Waldwege 

6.1 / 6.3 / 1.4  8,9 10,7 

Hecken, Gehölzstreifen, Baumreihen 7.1 – 7.4 10,6 12,6 

Graben, straßenbegleitend (naturfern) 9.1 <0,1 <0,1 

 

Für den Bebauungsplan werden im weiteren Planverfahren die Anforderungen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung abgehandelt. Neben dem grundsätzlichen Vorsatz, ver-
meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden und zu min-
dern, erfolgt hierbei auch eine Gegenüberstellung der Bestandsnutzung und der Planung in 
numerischen Werteinheiten (sog. LANUV-Modell9), um auf Grundlage der unvermeidbaren 
Auswirkungen des Planvorhabens den kompensatorischen Ausgleichsbedarf zu ermitteln. 

Für die Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope wird zusätzlich auf detailliertere Biotop-
bewertungsverfahren zurückgegriffen. Die erforderliche Erfassung und Ausgleichsermittlung 
erfolgt jedoch nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens, sondern ist Gegenstand eines se-
paraten Ausnahmeverfahrens nach § 30 Abs. 3 BNatSchG, welches mit der Unteren Natur-
schutzbehörde verfahrensbegleitend abgestimmt wird. 

Insgesamt sieht das grünordnerische Planungskonzept für den Bebauungsplan Elm-137 vor, 
dass im nördlichen, westlichen und südlichen Randbereich des geplanten Gewerbe- und In-
dustrieparks ein durchgehender Grünzug entwickelt wird, der unter Berücksichtigung angren-
zender Nutzungen eine Regelbreite von ca. 20-50 m aufweist. Vorhandene Waldflächen und 
gesetzlich geschützte Offenlandbiotope werden hier erhalten und durch gezielte Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ergänzt. In Zusammen-
hang mit den Festsetzungen des östlich angrenzenden BP Elm-131 bilden die geplanten Grün-
strukturen eine vollständige Randeingrünung des Gesamtvorhabens nach außen.  

Die randlichen Grünflächen fungieren derzeit bereits als Lebensraum für geschützte Arten des 
Offen- und Halboffenlandes (z. B. Ziegenmelker, Feld- und Heidelerche, Schwarzkehlchen, 
Wachtel) und sollen gezielt durch Ausgleichsmaßnahmen weiterentwickelt werden. Gebäude 
oder Gehölze, die von Fledermäusen als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt und pla-
nungsbedingt in Anspruch genommen werden, werden ebenfalls durch geeignete Ersatzmaß-

 
9 LANUV (2008): Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen 
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nahmen im Bereich der randlichen Grünflächen ausgeglichen. Zudem fungieren die südwest-
lich an das Plangebiet angrenzenden Shelter-Bereiche als ergänzender Maßnahmenraum für 
den artenschutzrechtlichen Ausgleich und die Entwicklung von Wald- und Offenlandbiotopen. 

Für den erforderlichen artenschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen Ausgleich des BP 
Elm-137 werden voraussichtlich in größerem Umfang plangebietsexterne Maßnahmenflächen 
erforderlich, die im weiteren Planungsverfahren festzulegen und planungsrechtlich zu bewer-
ten sind. 

 

Abbildung 7: Überschlägiges grünordnerisches Planungskonzept für den BP Elm-137 

Kartengrundlage: ABK, Land NRW 2025 

 

Nach derzeitigem Planungsstand wird mit der Umsetzung der planerischen Ziele des Bebau-
ungsplans die Inanspruchnahme von zusammenhängenden und fragmentierten Waldflächen 
insgesamt in einer Größenordnung von ca. 11,6 ha einhergehen. Innerhalb des Plangebiets 
sollen durch den Bebauungsplan ca. 11 ha Waldflächen festgesetzt werden, die etwa zur 
Hälfte aus Bestandswald und zur Hälfte aus Waldentwicklungsbereichen bestehen. Die ver-
siegelten Flächen des Vorfelds entlang der südlichen Plangebietsgrenze werden hingegen 
entsiegelt und im Sinne des Offenlandbiotopschutzes und artenschutzrechtlicher Belange vor-
rangig als Offenlandfläche entwickelt sowie durch Waldflächen unterschiedlicher Breite von 
der geplanten industriell-gewerblichen Nutzung abgetrennt.  

Da es sich bei den in Anspruch genommenen Gehölzbereichen gem. § 2 Bundeswaldgesetz 
(BWaldG) um sogenannten „Wald im Sinne des Gesetzes“ handelt, ist eine Waldumwandlung 
nach Vorschriften des Landesforstgesetzes (LFoG) erforderlich. Für die Inanspruchnahme von 
Wald / Gehölzen im Eingriffsbereich ist im vorliegenden Fall nach Vorabstimmung mit dem 
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Landesbetrieb Wald und Holz eine Wiederanpflanzung von Gehölzen mit einem Flächenver-
hältnis von 1:1 im nahen Umfeld vorgesehen, sodass der Wald langfristig gesehen in gleichem 
Umfang erhalten bleibt.  

Für die Ersatzaufforstung stehen innerhalb des Plangebiets, der westlich angrenzenden Shel-
ter-Fläche oder im näheren Umfeld grundsätzlich geeignete Flächen im Eigentum des Vorha-
benträgers, der Gemeinde, des Kreises Viersen oder der Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (BImA) zur Verfügung. Welche Flächen für die Ersatzaufforstung herangezogen werden, 
wird im weiteren Planverfahren festgelegt. 

Der Verlust der planungsbedingt in Anspruch genommenen Offenlandstrukturen, insbeson-
dere auch der gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG bzw. § 42 LNatSchG), kann 
voraussichtlich ebenfalls auf diesen Flächen ausgeglichen werden. Das Ausgleichskonzept 
wird im weiteren Verfahren mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen und mit 
dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW abgestimmt. 

Fauna und Artenschutz 

Das Plangebiet stellt aufgrund seiner Habitatbedingungen einen Lebensraum für zahlreiche 
Brutvogelarten der Gehölze und des (Halb-)Offenlandes dar. Unter den Säugetierarten sind 
insbesondere siedlungs- und gehölzbewohnende Fledermausarten von Relevanz. In einzel-
nen Teilbereichen sind zudem geeignete Habitatbedingungen für Amphibien (temporäre Klein-
gewässer) und Reptilien (sandige, sonnenexponierte Standorte und ehemalige Gleisstruktu-
ren) vorhanden.  

Während die allgemeinen Artenvorkommen (sog. „Allerweltsarten“) als Untersuchungsgegen-
stand der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung über die Biotoptypenerfassung abgedeckt 
werden, sind für die nach dem europäischen Artenschutzrecht (Vogelschutzrichtlinie und FFH-
Richtlinie) besonders oder streng geschützten Arten (in NRW sog. „planungsrelevante Arten“) 
gezielte faunistische Detailerfassungen durchzuführen. Um abschätzen zu können, ob mit dem 
Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausge-
löst werden können, wird zudem im weiteren Verfahren eine Artenschutzrechtliche Prüfung 
(ASP) durchgeführt. 

Im Rahmen der Planung für den Windpark Niederkrüchten-Elmpt wurden in den vergangenen 
Jahren bereits zahlreiche faunistische Untersuchungen (IVÖR 2010, HAMANN & SCHULTE 
2014, ING.- U. PLANUNGSBÜRO LANGE GBR 2019, PLANUNGSBÜRO SIEDLUNG UND LANDSCHAFT 
2020) durchgeführt, die teilweise in die Randbereiche des Plangebietes hineinreichen. In die-
sem Zusammenhang wurden insbesondere Nachweise der Vogelarten Schwarzkehlchen, Hei-
delerche, Wiesenpieper und Ziegenmelker erbracht. Zudem sind Nachweise der planungsre-
levanten Reptilienarten Zauneidechse und Schlingnatter sowie Einzelnachweise der pla-
nungsrelevanten Amphibienart Kreuzkröte in den Offenlandflächen südlich des Rollfeldes er-
bracht worden. Ferner sind Vorkommen diverser Fledermausarten (u.a. Großer Abendsegler, 
Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus) erfasst worden. 

Im Zusammenhang mit der bauleitplanerischen Entwicklung des Gewerbe- und Industriege-
biets wurden im Jahr 2022 zur Fortpflanzungszeit durch das Büro ÖKOPLAN flächendeckende 
Kartierungen der Artengruppen Vögel, Reptilien und Amphibien im Gesamtentwicklungsareal 
durchgeführt. In Ergänzung zu den oben bereits genannten Arten wurden hier zusätzlich u.a. 
Nachweise der planungsrelevanten Arten Star, Gartenrotschwanz, Baumpieper, Bluthänfling, 
Turmfalke, Mehlschwalbe und Flussregenpfeifer erbracht. Die Reptilien- und Amphibien-Kar-
tierung ergab zudem Hinweise auf Vorkommen der Zauneidechse (lückiger Magerrasen mit 
offenen Sandstellen) und Kreuzkröte (unter einem Betonelement) (SMEETS LANDSCHAFTSAR-

CHITEKTEN & ÖKOPLAN 2023).  
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Zusätzlich zu der Erfassung der Brutvögel, Amphibien und Reptilien erfolgt eine kontinuierliche 
Fledermauserfassung sowohl zur Sommersaison als auch zur Winterzeit durch den Dipl.-Bio-
logen MICHAEL STRAUBE, der bereits sämtliche Gebäudeabrisse im Gesamtentwicklungsareal 
in den vergangenen Jahren begleitet hat. Neben den Erkenntnissen aus diesen Begehungen 
werden im Rahmen der Aufstellung des BP Elm-137 die Gebäudestrukturen innerhalb des 
Geltungsbereiches gezielt auf den Besatz von Fledermäusen hin untersucht. In Ergänzung 
hierzu erfolgen Transektbegehungen durch das Plangebiet, um so nicht nur gebäude- sondern 
auch gehölzbewohnende Fledermausarten zu erfassen. Neben der häufig präsenten Zwerg-
fledermaus wurden bislang u.a. auch Nachweise der Breitflügelfledermaus und von Langohr-
fledermäusen erbracht. 

Die Erkenntnisse aus den faunistischen Erfassungen sind tiefergehend in der artenschutz-
rechtlichen Prüfung zum Bauleitplanverfahren zu behandeln. Grundsätzlich ist nach derzeiti-
gem Planungsstand davon auszugehen, dass mit Umsetzung der Planung artenschutzrechtli-
che Konflikte auftreten werden, die insbesondere auf die Inanspruchnahme zahlreicher Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten zurückzuführen sind. Für die vorkommen-
den Arten sind daher in umfangreicher Weise geeignete Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Bau-
zeitbeschränkungen oder Verwendung tierfreundlicher Leuchtmittel) und vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (Schaffung von Ersatzlebensräumen innerhalb und außerhalb des Plan-
gebiets) vorzusehen, durch die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände abgewendet werden 
können, so dass die nachgewiesenen Vorkommen der Planung nicht grundsätzlich entgegen-
stehen. Eine abschließende Bewertung der artenschutzrechtlichen Auswirkungen des Bauleit-
planverfahrens ist jedoch erst im weiteren Verfahren möglich.  

Schutzgebiete 

Abgesehen von einzelnen Trocken- und Magerrasenbereichen, die aufgrund ihrer Pflanzen-
gesellschaft als gesetzlich geschütztes Biotop einzustufen sind, bestehen derzeit keine ver-
bindlichen natur- oder landschaftsrechtlichen Festsetzungen innerhalb des BP-Geltungsbe-
reichs.  

Ein Teil der gesetzlich geschützten Trockenrasenflächen kann aufgrund der Lage im Inneren 
des Geltungsbereichs, für den aufgrund der festgesetzten Baugrenzen großflächig bauliche 
Inanspruchnahmen vorgesehen sind, nach derzeitigem Planungsstand voraussichtlich nicht 
als Teil der vorgesehenen Grünflächen gesichert und erhalten werden. Somit kommt es vo-
raussichtlich zur Inanspruchnahme geschützter Biotope im Inneren des geplanten Baufeldes, 
sofern sich diese Flächen nicht in das planerische Gesamtkonzept integrieren lassen. Es ist 
daher vorgesehen, im Bereich der südlichen Grünfläche und der angrenzenden Maßnahmen-
fläche (Shelter West) durch gezielte Entsiegelungsmaßnahmen mit anschließender Verlage-
rung oder Mahdgutübertragung weitere Trockenrasenstandorte zu entwickeln, die perspekti-
visch vergleichbare Pflanzengesellschaften aufweisen und hierdurch den Ausgleich für den 
Eingriff in gesetzlich geschützte Biotope gewährleisten können. Das Ausgleichkonzept für die 
gesetzlich geschützten Biotope wird Gegenstand eines separaten, mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmenden, naturschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens. 

Maßgebliche Beeinträchtigungen der Biotopverbundfunktion am südlichen bis südwestlichen 
Plangebietsrand werden nicht erwartet, da die entsprechenden Flächen weitestgehend in die 
geplanten Grünzonen integriert werden können. 

Vorhabenbedingte Fernwirkungen auf nahegelegene Natura 2000-Gebiete, Naturschutzge-
biete oder gesetzlich geschützte Biotope können derzeit nicht ausgeschlossen werden und 
sind im weiteren Verfahren noch vertiefend zu untersuchen. Hierbei sind insbesondere mögli-
che indirekte Störwirkungen auf das südliche Vogelschutzgebiet und den südwestlich angren-
zenden Shelter sowie mögliche anlagen- oder verkehrsbedingte Stickstoffeinträge in nahgele-
gene stickstoffempfindliche Lebensräume und Biotope detailliert zu prüfen. Hierfür werden im 
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weiteren Planverfahren entsprechende Fachgutachten erarbeitet. Grundsätzlich können vor-
habenbedingte Störwirkungen wie Lärmimmissionen für angrenzende Lebensräume der 
Fauna über geeignete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen gemindert werden. Diese 
können beispielsweise aus einer Lärmkontingentierung der geplanten Gewerbe- und Indust-
riegebiete oder durch aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzbauwerken 
oder einer geeigneten Gebäudeausrichtung bestehen.  

 

Fläche und Boden  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine ca. 83,6 ha große Fläche im Bereich 
der ehemaligen Liegenschaft des britischen Militärflughafens „Javelin Barracks“ in Nieder-
krüchten. Wie zuvor beschrieben, umfasst ein großer Teil der Plangebietsfläche bereits im 
Bestand entsprechend versiegelte Bereiche dieser ehemaligen Nutzung, wie Gebäude, Ver-
kehrs- und Lagerflächen (ca. 37,7 ha = 45 %). Diese werden an vielen Stellen von Grünstruk-
turen unterschiedlicher ökologischer Qualitäten durchzogen. So ist die restliche Fläche vor 
allem durch Wald- und sonstige Gehölzflächen (ca. 19,7 ha = 24 %) oder Straßenbegleitvege-
tation, Gräben, Brachen, Grünflächen, und Sportanlagen (ca. 26,5 ha = 32 %) charakterisiert. 
Diese stehen vielfach in einem direkten Zusammenhang mit der stark anthropogen geprägten 
Nutzung des Plangebiets in der Vergangenheit. So weisen viele der brachgefallenen Grünflä-
chen einen direkten Bezug zu Betriebs- und Verkehrsflächen auf oder unterlagen einer inten-
siven Nutzung, z.B. als Sportgelände. 

Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Niederkrüchten (61. 
FNP-Änderung) ist die Plangebietsfläche bereits entsprechend den im Bebauungsplan vorge-
sehenen Flächenfestsetzungen dargestellt, die vorwiegend gewerbliche Bauflächen mit arron-
dierenden Wald- und Grünflächen zur Randeingrünung umfassen. In städtebaulicher Hinsicht 
erfüllt das Plangebiet keine weitere Funktion, da es mit leerstehender und brachliegender Be-
bauung ein Relikt vergangener Nutzungen darstellt und aufgrund der bestehenden Zugangs-
restriktionen unzugänglich für die Öffentlichkeit ist. Im Rahmen der geplanten Gesamtentwick-
lung des Energie- und Gewerbeparks, einschließlich der bereits erfolgten Aufstellung des Be-
bauungsplans Elm-131 im östlichen Teilabschnitt sowie einer langfristigen Sicherung umfang-
reicher Grün- und Waldflächen, und vor dem Hintergrund der historischen Nutzung mit einem 
verhältnismäßig hohen Versiegelungsgrad, erscheint die planerische Reaktivierung der ehe-
mals militärisch genutzten Siedlungsbrache als städtebaulich zielführend. 

Im Bereich des Plangebietes sind gemäß Bodenkarte NRW großflächig lehmig-sandige bis 
sandige Podsol-Braunerden (pB81, pB82, pB84) vorhanden, die ohne besondere Bewertung 
der Schutzwürdigkeit sind. Diese aus Flugsanden entwickelten Böden sind sehr nährstoffarm 
und sauer und werden daher überwiegend forstwirtschaftlich genutzt. Das Ausgangssubstrat 
für diesen Bodentyp stellen sandige Terrassensedimente der Maas aus dem Eiszeitalter dar, 
die aufgrund ihrer geringen Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit einem typischen Standort für 
Magergrünland (z. B. Trockenrasen) darstellen.  

Für nahezu alle Bodenstandorte innerhalb des Plangebiets ist jedoch nur noch eine geringe 
Wahrscheinlichkeit von Naturnähe gegeben, da die natürlichen Bodenfunktionen aufgrund vo-
rangegangener Nutzungen – einschließlich großflächiger Versiegelungen – an vielen Stellen 
nur noch eingeschränkt vorhanden sind oder gar gänzlich fehlen. Zudem wurden an zahlrei-
chen Stellen im Rahmen der Bauarbeiten von Wegen, Gebäuden und anderen militärischen 
Einrichtungen die örtlichen Sandböden zusammengeschoben, sodass die hier ursprünglichen 
natürlichen Bodenverhältnisse verändert wurden. Darüber hinaus weist das Plangebiet lokal 
unterschiedliche Bodenbelastungen auf (Bodenaltlasten, Verdachtsflächen, Auffüllung, Alt-
standorte etc.). Lediglich im Bereich von natürlich gewachsenen Waldstandorten oder ehema-
ligen Sportplätzen ist von einem grundsätzlichen Erhalt der ursprünglichen Bodenfunktionen 
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auszugehen, während die Standorte selbst jedoch nicht zwangsläufig als naturnah zu werten 
sind. 

Im Zuge der baulichen Gesamtentwicklung ist grundsätzlich vorgesehen, die innerhalb der 
Bauflächen vorhandenen Bodenmassen im Zuge der Geländeangleichung abzutragen und in 
den geplanten Grünflächen wiederzuverwenden, so dass insgesamt nicht davon auszugehen 
ist, dass die Bodenfunktionen vollständig verloren gehen. 

Da durch das Vorhaben zudem nahezu ausschließlich bereits überprägte oder gar anthropo-
gen geschaffene Böden ohne besondere Schutzwürdigkeit überplant werden, sind die Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden insgesamt nicht von besonderer Erheblichkeit für den Na-
turhaushalt und können durch die Anlage von Ausgleichsflächen und den dort neu zu schaf-
fenden Bodenfunktionen multifunktional kompensiert werden. Mit einer Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,8 für die geplanten Gewerbe-/Industriegebietsflächen entspricht der künftige Ver-
siegelungsgrad dem gemäß BauNVO für Industrie- und Gewerbegebiete maximal zulässigen 
Maß der baulichen Nutzung. Dieses ermöglicht eine räumlich begrenzte Flächeninanspruch-
nahme mit einem hohen Ausnutzungsgrad, so dass eine effiziente Flächennutzung im Sinne 
des planungsrechtlichen Grundsatzes zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden erreicht 
wird und die Flächeninanspruchnahme räumlich konzentriert wird. 

Dennoch ist zu berücksichtigen, dass es mit der Bebauung innerhalb der geplanten GE-/GI-
Flächen (80 % überbaubare Flächen) und der Anlage von Straßenverkehrsflächen im Maxi-
mum zu einer Erhöhung der Flächenversiegelung von ca. 45 % im Bestand auf ca. 66 % im 
gesamten Plangebiet kommen kann und im Zuge der geplanten Bebauung neben bereits ver-
siegelten und bebauten Flächen auch gehölzbestandene und bewaldete Bereiche sowie Frei-
flächen in Anspruch genommen werden. Der negative Effekt der Versiegelung kann zumindest 
anteilig durch eine extensive Begrünung der Dachflächen kompensiert werden.  

 

Gleichwohl erscheint die planerische Reaktivierung der ehemals militärisch genutzten Sied-
lungsbrache vor dem Hintergrund der landes- und regionalplanerischen Zielsetzung sowie der 
aktuellen FNP-Darstellung und der historischen Nutzung als Militärflughafen mit der dadurch 
noch bestehenden teils großflächigen Bebauung und Versiegelung des Plangebietes unter 
städtebaulichen Gesichtspunkten als zielführend. Demnach entstehen im Sinne einer flächen-
effizienten Nutzung und mit Blick auf die Umweltauswirkungen absehbar keine maßgeblich 
nachteiligen Effekte und die Konversion der Fläche im Sinne des Flächenrecyclings ist einer 
Ausweisung gewerblich-/industrieller Nutzflächen auf bisher unbebauten Flächen grundsätz-
lich vorzuziehen.  

Den nachteiligen Versiegelungseffekten steht zudem die umfangreiche äußere Eingrünung 
und – durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan – die planungsrechtlich lang-
fristige Sicherung bestehender Grün- und Waldflächen entgegen, die die künftigen Industrie- 
und Gewerbegebietsflächen arrondieren werden und in deren Bereichen vorhandene Boden-
funktionen erhalten und verbessert oder durch Entsiegelung wiederhergestellt werden können. 
Eingriffe in Waldbestände werden auf Grundlage forstrechtlicher Vorgaben im Flächenanteil 
1:1 voraussichtlich vor Ort oder im erweiterten Umfeld zum Vorhaben ausgeglichen und zudem 
durch die Neuanpflanzung von lebensraumtypischen Laubgehölzen langfristig zu einer ökolo-
gischen, klimatischen und lufthygienischen Aufwertung führen. Nicht zuletzt tragen die um-
fangreichen Entsiegelungsmaßnahmen im Bereich einzelner Maßnahmenflächen zum über-
geordneten Ziel einer flächeneffizienten Nutzung des Gebietes bei und sind letztlich, wie auch 
die Umnutzung einer bereits vorgenutzten und bebauten Fläche, einer Flächenneuinanspruch-
nahme von bislang unbebauten und unvorbelasteten Flächen vorzuziehen. Die Erhöhung des 
Gesamtversiegelungsgrades wird insgesamt als vertretbar bewertet, da im Gegenzug andere 
hochwertigere Flächen vor einer Inanspruchnahme geschützt werden können. 
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Wasser 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine natürlichen oder künstlich angelegten Ober-
flächengewässer (Fließ- oder Stillgewässer). Zudem liegt der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans außerhalb von wasserrechtlich geschützten Gebieten, wie Wasserschutz- oder 
Überschwemmungsgebieten. 

In der näheren Umgebung ca. 450 m bzw. 550 m nördlich des Plangebiets befindet sich eine 
zur ehemaligen Kläranlage des Militärgeländes gehörende Gewässerfläche mit dem von Nord-
westen zulaufenden Tackenbendener Bach, sowie eine weitere mittlere bis kleine Gewässer-
fläche in ca. 600 m Entfernung südwestlich des BP-Geltungsbereichs. 

Die Grundwasserkörper Hauptterrassen des Rheinlandes (GWK 28_04 und 284_01) im Be-
reich des Plangebietes haben eine hohe wasserwirtschaftliche Bedeutung aufgrund starker 
Entnahmen von Trink- und Brauchwasser, sowie wertvoller grundwasserabhängiger Feucht-
gebiete, darunter ein Vogel- und mehrere FFH- sowie Naturschutzgebiete10. Der mengenmä-
ßige und chemische Zustand der Grundwasserkörper wird jedoch im Hinblick auf die Ziele der 
WRRL als schlecht bewertet, was vor allem auf eine starke Nitratbelastung und die großräu-
migen Grundwasserabsenkungen in Folge des Braunkohlebergbaus zurückzuführen ist 
(MULNV NRW 2021). 

Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen für die Grundwasserneubildungsrate und damit 
auf den mengenmäßigen Zustand des Grundwassers sind für den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans in gleicher Weise wie im östlichen Teilabschnitt des geplanten Industrie- und 
Gewerbeparks Maßnahmen zur Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers vorge-
sehen. Neben dieser nachgeschalteten Niederschlagswasserversickerung ist zudem die ex-
tensive Begrünung von Dachflächen zur Retention und Prävention bei Starkregenereignissen 
vorgesehen.  

Der Untergrund ist aufgrund der sandigen Böden grundsätzlich versickerungsfähig, wie bereits 
durch zahlreiche Sickerversuche im Bereich der westlich angrenzenden Golfplatzzufahrt sowie 
im Bereich des BP Elm-131 nachgewiesen wurde (MULL & PARTNER 2024). Bei der geplanten 
zukünftigen Versickerung sind jedoch die lokal vorhandenen Schadstoffbelastungen im Unter-
grund besonders zu berücksichtigen. Gemäß Stellungnahmen des Kreises Viersen zur 61. 
FNP-Änderung und zum BP Elm-131 sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld punktuell 
Grundwasserbelastungen mit Kerosin (vor allem in ehemaligen Tanklagerbereichen), Mineral-
ölen und perfluorierten Tensiden (PFT) insbesondere im Bereich früherer Löschwasseranla-
gen verzeichnet. Eine ursprünglich etwa 900 m lange Kerosinfahne im Bereich des ehemaligen 
Tanklagers 1, die sich nach Nordwesten ausgebreitet hat, kann aufgrund des Gefälles im 
Grundwasserleiter (unter Zugabe von technischem Nitrat zur Anregung des Wachstums von 
Kerosin zersetzenden Bakterien) auf „natürlichem Wege“ abgebaut werden.  

Der Umfang notwendiger Sanierungsmaßnahmen wird im weiteren Verfahren mit dem Kreis 
Viersen abgestimmt und fachgutachterlich begleitet. Lediglich belastetes Abwasser wird künf-
tig über eine Kanalisation abgeführt. Darüber hinaus sind vor allem im Rahmen künftiger Bau-
arbeiten Vermeidungsmaßnahmen zu treffen, um den Schutz des Grundwassers vor chemi-
schen Verunreinigungen zu gewährleisten. Aufgrund der geplanten Nutzung als Industrie-/Ge-
werbegebiet, ist ein zukünftiger Umgang mit wassergefährdenden Schadstoffen ebenfalls 
nicht ausgeschlossen, durch entsprechende Vermeidungsmaßnahmen ist jedoch ein Eintrag 
ins Grundwasser vermeidbar. 

Durch den Betrieb des Gewerbe- und Industriegebiets werden ansonsten keine negativen Aus-
wirkungen auf das Grundwasser oder das Schutzgut Wasser im Allgemeinen erwartet. 
  

 
10 Fachinformationssystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung NRW (ELWAS)  
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Klima und Luft 

Die klimatische Situation im Plangebiet ist durch die bestehende Bebauung und die Erschlie-
ßungsstraßen sowie weitere versiegelte Flächen und Anlagen der ehemaligen Militärliegen-
schaft geprägt. Zwischen den versiegelten Strukturen finden sich viele kleinteilige, teilweise 
auch größere Freiflächen und Gehölzstrukturen, vorwiegend Kiefern. Diese Grünflächen ha-
ben aufgrund der hierdurch bedingten aufgelockerten Bebauungssituation eine grundsätzliche 
Relevanz für die Durchlüftung und die klimatische Ausgleichsfunktion sowie lufthygienische 
Funktion. Insbesondere die ehemaligen Sportplätze sind als größere Offenlandflächen für die 
Entstehung von Kaltluft geeignet, stehen allerdings derzeit in keinem direkten Zusammenhang 
mit vorhandenen Wohnstandorten im Umfeld der ehemaligen Militärliegenschaft.  

Der Waldstreifen, der sich entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze bis zur Roermonder 
Straße erstreckt und nördlich der Autobahn A 52 fortsetzt, weist in gewissem Umfang ein für 
Waldflächen typisches Innenklima auf, welches sich im Vergleich zum Umland durch geringere 
Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit auszeichnet. Die ebenfalls zwischen der Be-
bauung fragmentarisch vorhandenen Kiefernforste übernehmen allenfalls eine lokale Regula-
tionsfunktion für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie für die Luftreinhaltung und bilden keine 
klimatisch maßgeblich wirksamen Waldbestände. In der Waldfunktionskarte NRW11 wird den 
Waldflächen im Gebiet eine lokale Klimaschutzfunktion zugewiesen, da sie grundsätzlich in 
der Lage sind, Siedlungs- und Erholungsbereiche, landwirtschaftliche Nutzflächen oder Son-
derkulturen vor Kaltluftschäden oder nachteiligen Windeinwirkungen zu schützen und zudem 
einen Ausgleich zu Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsextremen schaffen.  

Aufgrund der Nähe zur Autobahn und des fehlenden Bezugs zu Wohnstandorten wie auch der 
allgemeinen räumlichen Ausdehnung vorhandener Wald- und Freiflächen im Umfeld, kommt 
weder den Offenlandflächen noch den Waldflächen im Plangebiet eine besondere klimatische 
Bedeutung für nahegelegene Siedlungsbereiche zu. Allerdings kann den Flächen trotz ihres 
fragmentierten Charakters eine grundlegende klimatische Bedeutung für den Naturhaushalt 
beigemessen werden, sodass die klimatische Funktion des Plangebiets dennoch als mittel 
bewertet wird.  

Über die Ausweisung der Maßnahmenflächen im Bebauungsplan werden Teile der bereits 
vorhandenen Grünflächen erhalten sowie in maßgeblichem Umfang neue Gehölz- und Offen-
landbiotope durch Entsiegelungen bisher versiegelter Flächen geschaffen. Diese können 
dadurch auch künftig eine entsprechende Rolle für den klimatischen Ausgleich sowie die Luft-
reinhaltung im Gemeindegebiet Niederkrüchten, aber vor allem auch im geplanten Gewerbe- 
und Industriepark selbst übernehmen. In diesem Kontext ist vor allem die Entwicklung eines 
insgesamt etwa 20 ha großen zusammenhängenden Komplexes aus Wald-, Halboffenland- 
und Offenlandflächen im angrenzenden westlichen Shelter-Bereich hervorzuheben, der als 
multifunktionale Maßnahmenfläche zum Ausgleich für den arten- und naturschutzrechtlichen 
Eingriff fungiert. Darüber hinaus kann auch eine strukturreiche Begrünung innerhalb der GE-
/GI-Flächen und entlang zentraler Verkehrsachsen sowie eine Begrünung geplanter Dachflä-
chen zu einer Abpufferung und Minderung nachteiliger Wärmeinseleffekte und lufthygienischer 
Beeinträchtigungen führen. Entsprechende Regelungen werden im weiteren Verfahren in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Eine Installation von Photovoltaik-Anlagen auf einem Teil der künftigen Dachflächen kann zu-
dem als positive Maßnahme für den Klimaschutz beitragen, da sie dem Ausbau der regenera-
tiven und dezentralen Energienutzung generell sowie einer nachhaltigen und ortsnahen Ener-
gieversorgung im Gewerbe- und Industriepark dienen. 
  

 
11 LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NRW - https://www.waldinfo.nrw.de/waldinfo2/?lang=de 
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Landschaft  

Das stark baulich geprägte Plangebiet wird nahezu durchgängig durch eine relativ dichte Ge-
hölzkulisse entlang der Roermonder Straße nach Norden eingegrünt und ist insbesondere im 
östlichen Teilbereich zentral durch eine fragmentarische Waldbestockung strukturiert. Im sons-
tigen Umfeld wird die ehemalige Militärliegenschaft nahezu vollständig von flächigen, überwie-
gend mit Kiefern bestandenen Waldgebieten arrondiert und dadurch gegenüber der Umge-
bung sichtverschattet. Entlang der Südgrenze des BP-Geltungsbereichs haben bisher großdi-
mensionierte Hallen und Gebäude sowie einzelne Feldgehölze die Einsehbarkeit von außen 
unterbunden. Einzelne Hallen wurden jedoch in den vergangenen Jahren bereits zurückge-
baut. Sichtbeziehungen in das Plangebiet hinein ergeben sich punktuell nur im Bereich der 
beiden nördlichen Zufahrten bzw. im Falle einzelner Sichtstandorte auch entlang der Roer-
monder Straße.  

Neben der Gehölzkulisse prägen vor allem die ehemaligen Sportplätze, welche nach der Nut-
zungsaufgabe zu offenen Trockenrasenflächen brachgefallen sind oder als Weideflächen ge-
nutzt werden, als Offenlandbereiche das Landschaftsbild. Insgesamt kann somit von einem 
vielfältig strukturierten und teilweise mosaikartigen Landschaftsbild mit vergleichsweise hoher 
Wertigkeit gesprochen werden (Landschaftsbildeinheit von hoher Wertigkeit nach LANUK-Be-
wertung „Landschaftsbildeinheiten in NRW“). Da die landschaftlich attraktiven Flächen im 
Plangebiet nahezu flächendeckend von versiegelten Strukturen und Gebäuden durchzogen 
sind und insbesondere die großen Hangargebäude am Südrand des Plangebiets bereits über 
Jahrzehnte den südlich angrenzenden Landschaftsraum visuell überprägen, kann dennoch 
nicht von einem unbelasteten Landschaftsbild gesprochen werden und dieses ist als maßgeb-
lich anthropogen überprägt zu betrachten. 

Eine landschaftsbezogene Naherholungsnutzung des Plangebietes findet derzeit aufgrund der 
Unzugänglichkeit des Geländes für die Öffentlichkeit nicht statt. Gleiches gilt für die südlich 
angrenzenden Offenlandbereich des ehemaligen Rollfeldes, von denen der Südrand des Plan-
gebiets einsehbar ist. Auch wenn entsprechend attraktive Strukturen in Form von abwechseln-
den Wald- und Offenlandflächen grundsätzlich vorhanden sind, kann eine maßgebliche Be-
deutung des Plangebietes für die Erholungsnutzung unter den gegenwärtigen Rahmenbedin-
gungen ausgeschlossen werden. 

Die flächenhafte Entwicklung des geplanten Gewerbe- und Industrieparks findet somit in ei-
nem Landschaftsraum statt, der auch heute schon durch vergleichbare anthropogene Nutzun-
gen und Anlagen beansprucht wird. Wie für den derzeitigen Zustand des Plangebietes, ist 
daher auch in Zukunft die Einbindung der geplanten Gebäude und Infrastrukturen in den um-
liegenden Landschaftsraum von maßgeblicher Bedeutung. Diese soll vor allem über die An-
lage umfangreicher Eingrünungsmaßnahmen in den Randbereichen des Plangebietes nach 
Außen erfolgen, die zudem durch die Anlage von Dachbegrünung auf den geplanten Gebäu-
den unterstützt werden. Auch innerhalb des Gebietes sind strukturierende Grünmaßnahmen, 
wie Begrünung entlang von zentralen Erschließungsachsen durch Baumreihen und beglei-
tende Strauchhecken sowie die Anlage von Grünzonen auf den gewerblich-industriell genutz-
ten Grundstücken, vorgesehen. 

In Bezug auf die landschaftsbezogene Naherholung wird das Plangebiet insofern eine Ver-
besserung der bestehenden Situation erfahren, als dass die Flächen künftig grundsätzlich 
auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und begehbar bzw. vor allem durch-
gängig werden. Insbesondere in den bewaldeten Randbereichen des Bebauungsplans können 
grundsätzlich neue Wegeverbindungen in die umgebenden Waldflächen entstehen. Die süd-
lich und insbesondere südwestlich und westlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen 
werden jedoch als hochwertiger Tier- und Pflanzenlebensraum der ökologischen Entwicklung 
vorbehalten und einem besonderen Schutzstatus unterliegen und werden somit nicht frei zu-
gänglich sein. 
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Vor dem Hintergrund der bestehenden anthropogen geprägten Vorbelastung, der geplanten 
umfangreichen Eingrünung des Plangebietes sowie der zukünftigen öffentlichen Zugänglich-
keit der Flächen sind insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen für das Land-
schaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung gemäß ihrem heutigen Zustand zu erwar-
ten. 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Baudenkmäler vorhanden, die vorhabenbedingt beein-
trächtigt werden könnten. Allerdings befindet sich in etwa 300 m Entfernung östlich des Plan-
gebiets, unmittelbar nördlich an den Geltungsbereich des BP Elm-131 angrenzend, ein einge-
tragenes Baudenkmal, das ehemalige Zollgebäude an der Roermonder Straße 75 (Denkmal-
nummer 70), das heute aus Ferienwohnungen besteht (Geoportal Niederrhein, KRZN). 

Bodendenkmäler sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Plangebiet ebenfalls nicht bekannt 
und potenzielle Funde werden aufgrund der vorangegangenen Nutzung als unwahrscheinlich 
eingeschätzt. Sollten sich im Rahmen des weiteren Planverfahrens oder der späteren Vorha-
benumsetzung konkrete Hinweise auf Bodendenkmäler oder gar konkrete Funde ergeben, 
sind diese unverzüglich dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland mitzuteilen und 
das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Gemäß dem Informationssystem über die Historische Kulturlandschaft und das landschaftliche 
Kulturelle Erbe (KuLaDig) des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) liegt das Plangebiet in 
der Kulturlandschaft „Schwalm-Nette“ (Kulturlandschaft 17), sowie innerhalb des bedeutsa-
men Kulturlandschaftsbereichs „Brachter Wald, Elmpter Wald und Meinweg“ (KLB 17.02), der 
durch Restbestände von Heidevegetation und historische Kiefermonokulturen charakterisiert 
ist. Das Plangebiet selbst weist jedoch abgesehen von kieferndominierten Waldbeständen 
keine kulturlandschaftlich relevanten Bereiche auf und ist zudem nicht öffentlich zugänglich, 
sodass die Bedeutung/Schutzwürdigkeit im Plangebiet als gering eingestuft werden kann. Es 
befinden sich weder schützenswerte historische Kulturlandschaften oder Kulturlandschafts-
teile noch historische Stadt- und Ortsbilder oder Denkmalensembles innerhalb des Plangebie-
tes und im engeren Umfeld. Eine mögliche Beeinträchtigung ist somit nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet ist an das kommunale Ver- und Entsorgungsnetz angebunden. Eine Abfrage 
bei einschlägigen Versorgungsunternehmen und Abfragesystemen (Amprion, Telekom, Erics-
son, NEW, Pledoc, Vodafone etc.) im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur 61. Flächen-
nutzungsplanänderung lieferte keine Hinweise auf vorhandene Versorgungsleitungen von öf-
fentlicher Relevanz. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass im Untergrund zahlreiche Ver- 
und Entsorgungsleitungen und einzelne Grundwasserbrunnen vorhandenen sind, die im Zuge 
der Planung zu berücksichtigen sind. 

Nördlich des Plangebiets und der A 52 befindet sich eine aktive Grundwassermessstelle des 
Erftverbands in etwa 100 m Entfernung zur Plangebietsgrenze. Nordöstlich außerhalb des BP-
Geltungsbereichs ca. 300 m entfernt befindet sich eine weitere, inaktive Grundwassermess-
stelle des Erftverbands.  

Da innerhalb des im privatrechtlichen Eigentum befindlichen Plangebiets umfangreiche bauli-
che Umstrukturierungen mit Eingriffen in den Boden und die vorhandene Bausubstanz sowie 
entsprechende infrastrukturelle Neuplanungen der Erschließung und Versorgungsleitungen 
erfolgen werden, sind ggf. vorhandene Versorgungsanlagen und -leitungen zu berücksichti-
gen, stellen aber im Sinne der Umwelterheblichkeit keine besondere planerische Restriktion 
dar. Hinweise auf weitere Sachgüter liegen bislang nicht vor. 
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Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Von der Planung gehen Wirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild aus, die einen Ein-
griff im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG verursachen und somit Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen hervorrufen. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 1a Abs. 3 BauGB).  

Zum Zweck der Umweltvorsorge und aufgrund des sogenannten Vermeidungsgebotes gemäß 
§ 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs vorrangig zu verpflichten, vermeidbare Be-
einträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege auszugleichen oder auf andere Weise zu kompensieren.  

Die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichten Eingriffe in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild werden in einem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag ermittelt und 
bewertet. Die eingriffsrelevanten Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
sind im vorliegenden Fall insbesondere auf die zukünftige Inanspruchnahme durch die Errich-
tung von Gebäuden und weitere Versiegelung durch Verkehrswege im Rahmen der gemäß 
Bebauungsplan zulässigen Grundflächenzahl im Bereich der GE- und GI-Flächen (GRZ = 0,8 
entspricht maximal 80 % Überbauung bzw. Versiegelung) zurückzuführen. Mindestens 20 % 
der GE- und GI-Flächen sind demnach als unversiegelte Flächen anzulegen, die nach derzei-
tigem Planungsstand mit einer strukturreichen Mischvegetation aus Bäumen, Sträuchern, 
Stauden und Rasenflächen angelegt werden. 

Im weiteren Verfahren werden die wesentlichen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild bewertet und durch geeignete Maß-
nahmen vermieden oder ausgeglichen. Die Planung zielt vorrangig darauf ab, durch eine Auf-
wertung der randlichen Grünflächen und angrenzenden Maßnahmenflächen den entstehen-
den Eingriff weitest möglich innerhalb des Plangebiets auszugleichen. Die um die künftigen 
GE- und GI-Flächen herumliegenden Wald- und Offenlandbereiche werden daher entspre-
chend ihrer Funktion für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild als Wald- oder Grünflä-
chen mit einer Maßnahmenfunktion im Bebauungsplan festgesetzt und somit planungsrecht-
lich langfristig gesichert. Hierbei wird ein umfassendes Aufwertungs- und Pflegekonzept zu-
grunde gelegt, welches auf der nachgelagerten Ausführungsebene konkretisiert und umge-
setzt wird.  

Ebenso werden die Flächen des südwestlich an das Plangebiet angrenzenden sog. Shelter-
West mit einer Gesamtfläche von ca. 20 ha in das langfristige Aufwertungs- und Pflegekonzept 
miteinbezogen und dienen insgesamt als externe Maßnahmenfläche dem Ausgleich innerge-
bietlich beeinträchtigter Bereiche mit maßgeblicher Lebensraumfunktion für Tiere und Pflan-
zen (Fortpflanzungs- und Ruhestätten für geschützte Tierarten sowie gesetzlich geschützte 
Biotope). Zur Herstellung dieser Funktion sind umfangreiche Flächenentsiegelungsmaßnah-
men sowohl im Shelter-West als auch im Plangebiet selbst vorgesehen. 

Der Eingriff in Waldflächen innerhalb des Plangebietes soll zudem durch die Anlage von Auf-
forstungsflächen im Randbereich des Bebauungsplans, oftmals in Ergänzung bestehender 
fragmentierter Waldbereiche, sowie möglichst im näheren Umfeld des Plangebietes ausgegli-
chen werden. Die genauen Standorte für die Ersatzaufforstung sind noch zu konkretisieren. 
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6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der vorliegende Vorhabenstandort stellt im Gemeindegebiet Niederkrüchten den idealen 
Standort für die Entwicklung eines großflächigen Gewerbe- und Industriegebietes im Zusam-
menhang mit der städtebaulichen Planung und Aufstellung des Bebauungsplans Elm-131 im 
östlichen Teilabschnitt dar und wurde bereits auf übergeordneter Planungsebene festgelegt. 
Die Alternativenprüfung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bezieht sich insofern auf 
mögliche Optimierungen des Vorhabens innerhalb der Plangebietsgrenzen.  

Mit Blick auf die städtebaulichen Ziele und die voraussichtlich betroffenen Umweltbelange 
wurde das dem Bebauungsplan zu Grunde liegende Planungskonzept in den vergangenen 
Monaten insbesondere hinsichtlich der Baufelder, Verkehrsachsen und Grünflächen optimiert. 
Die Zielsetzung besteht darin, auf Grundlage einer möglichst effizienten Flächenausnutzung 
sowohl die Realisierung großflächiger Bauvorhaben wie auch eine ökologische Durchlässig-
keit des Plangebiets zu gewährleisten. Hochwertige ökologische Strukturen und Lebensräume 
sollen hierbei vorrangig in den Randbereich des Plangebiets verlagert werden und zusammen 
mit den im Umfeld vorhandenen Wald- und Offenlandflächen ein hochwertiges und weitestge-
hend störungsarmes Vernetzungselement für den lokalen Biotopverbund darstellen.  

Entlang der im Bebauungsplan festgesetzten Hauptverkehrsachsen werden zudem großzü-
gige Pflanzmaßnahmen in Gestalt von Baumreihen und straßenbegleitenden Gehölzstreifen 
vorgesehen, welche, im Zusammenspiel mit der umfangreich vorgesehenen Begrünung von 
Dachflächen im Plangebiet, die ökologische Durchgängigkeit innerhalb des Gebiets gewähr-
leisten sollen.  

Von dem Erhalt der fragmentarisch zwischen der Bebauung vorhandenen Waldflächen inner-
halb der geplanten GE- und GI-Flächen wurde insbesondere im zentralöstlichen Teil des Be-
bauungsplans abgesehen, da die Lebensraumfunktionen des vorhandenen Kiefernwaldes be-
reits heute deutlich eingeschränkt ist und zukünftig durch eine heranrückende bzw. arrondie-
rende Bebauung noch stärkeren Störeinflüssen unterliegen würde. Ohnehin sind die dort be-
stehenden Waldbestände bereits durch die ehemalige Nutzung zerschnitten und von Bebau-
ungen eingerahmt. Sie unterlagen bis zur Nutzungsaufgabe entsprechenden Störeinflüssen. 
Zudem ist ein Erhalt dieser Flächen als Wald nicht mit der städtebaulichen Konzeption im 
Sinne einer flächeneffizienten Ausnutzung – auch im Zusammenhang mit dem östlich angren-
zenden Teilabschnitt des Industrie- und Gewerbeparks – vereinbar.  

Aus diesem Grund sollen die Waldflächen lediglich außerhalb der GE-/GI-Flächen als zusam-
menhängender Waldbestand gesichert und durch gezielte Anpflanzung lebensraumtypischer 
Gehölzarten aufgewertet und weiterentwickelt werden. Sie bilden somit zusammen mit den 
vorhandenen Waldbeständen außerhalb des Plangebiets eine ökologische Pufferzone zu den 
südlich angrenzenden Offenlandbereichen und den südlich und östlich gelegenen Schutzge-
bieten (europäisches Vogelschutzgebiet und Naturschutzgebiet) sowie der für Ausgleichs-
maßnahmen vorgesehenen westlichen Shelterfläche zum ökologischen und faunistischen 
Ausgleich.  

Die im Plangebiet stellenweise vorhandenen gesetzlich geschützten Trockenrasenflächen 
können aufgrund ihrer Lage inmitten der geplanten GE-/GI-Flächen voraussichtlich nicht in 
ihrer derzeitigen Ausdehnung erhalten werden und müssen folglich in den Grün- und Maßnah-
menflächen am südlichen Plangebietsrand innerhalb des BP-Geltungsbereichs oder in der 
westlich gelegenen Shelterfläche im räumlichen Kontext verlagert, neu angelegt und ausge-
glichen werden. Der hierfür notwendige Antrag auf naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmi-
gung nach § 30 Abs. 4 BNatSchG wird parallel zum Bebauungsplanverfahren in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen erarbeitet und abgestimmt. 

Die im BP künftig festgesetzten Grünflächen bieten zudem ein umfangreiches Potenzial für 
Entsiegelungen und Entwicklung weiterer Offenland- und Waldstandorte. Zudem können ein-
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zelne Gebäudestrukturen in den Grün- und Maßnahmenflächen erhalten bleiben und als Er-
satzlebensräume für Fledermäuse und gebäudebrütende Vogelarten fungieren. Im weiteren 
Planverfahren wird für die Grünflächen und die westlich angrenzenden Shelterbereiche ein 
ökologisches Entwicklungskonzept erarbeitet und mit der Unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt.  

Das vorliegende Planvorhaben stellt somit im Hinblick auf die Umweltbelange für den derzei-
tigen Planungsstand der frühzeitigen Beteiligung eine weitest möglich konfliktarme Lösung für 
die betroffenen Umweltbelange dar. Im weiteren Planverfahren ist die Planung im Hinblick auf 
die ermittelten Umweltbelange so zu optimieren, dass die Auswirkungen so gering wie möglich 
gehalten werden. 

 

7 Zusätzliche Angaben 

Der Umweltbericht beinhaltet eine schutzgutbezogene Erfassung der Auswirkungen auf die 
Bestandssituation der Umweltschutzgüter unter Berücksichtigung der tatsächlichen realen Flä-
chennutzung und der aktuell rechtswirksamen Darstellungen des Flächennutzungsplans. Die 
Grundlage für die Beschreibung der Auswirkungen bilden die Begründung und der Planentwurf 
zum BP Elm-137 (Stand: Mai 2025). Darüber hinaus liegen bereits Fachgutachten (z.B. zu 
Faunistik, Verkehr, Schall, Lufthygiene, Baugrund, Entwässerung) und Stellungnahmen mit 
Hinweisen zu den Bauleitplanverfahren der 61. Flächennutzungsplanänderung und der Auf-
stellung des Bebauungsplans Elm-131 vor. Diese wurden für die übergeordnete Planungs-
ebene und planerische Entwicklung im östlich angrenzenden Teilbereich erarbeitet. Aufgrund 
der unmittelbaren räumlichen Nähe sowie des inhaltlichen Bezugs zum Gesamtvorhaben wer-
den sie zur überschlägigen Ermittlung der Umweltbelange im Rahmen des Umweltberichts zur 
frühzeitigen Beteiligung für die Aufstellung des Bebauungsplans Elm-137 herangezogen. Im 
weiteren Verfahren werden die jeweiligen Fachgutachten ebenfalls zum vorliegenden Bebau-
ungsplan verfasst und berücksichtigt.  

Zudem wurden zahlreiche digital verfügbare umweltbezogene Fachinformationen sowie aktu-
elle und historische Orthophotos ausgewertet. Zudem wurden seit Beginn der umweltfachli-
chen Untersuchungen zum Energie- und Gewerbepark zahlreiche und regelmäßige Ortster-
mine mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, Planungsbeteiligten und Fachbehörden 
durchgeführt. 

Die vorliegenden Untersuchungen und fachgutachterlichen Einschätzungen sowie die im Zuge 
der Umweltprüfung verwendeten Datengrundlagen geben einen relativ vollständigen Überblick 
über die Ist-Situation und bieten für die Planungsebene eine verlässliche Grundlage zur ersten 
überschlägigen Ermittlung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen für die 
frühzeitige Beteiligung.  

 

8 Allgemein verständliche Zusammenfassung und Fazit 

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert die zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung 
bereits absehbaren Umweltauswirkungen, die von der Aufstellung des BP Elm-137 voraus-
sichtlich ausgehen werden. Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse zum Bauleitplanver-
fahren (insb. auch zur 61. FNP-Änderung und zum BP Elm-131) sowie unter Berücksichtigung 
voraussichtlich möglicher Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkun-
gen oder zum Ausgleich oder Ersatz beeinträchtigter Funktionen des Naturhaushaltes und 
Landschaftsbildes ergeben sich durch das Planvorhaben die nachfolgend tabellarisch darge-
stellten Umweltauswirkungen unterschiedlicher Erheblichkeit (Tab. 3).  

Mit Blick auf die Schutzgüter Mensch / Gesundheit und Bevölkerung, Boden, Wasser, Klima 
und Luft, Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter gehen mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans unter Berücksichtigung üblicher in den Planentwurf zu integrierende Vermeidungsmaß-
nahmen voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen einher. 
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Im Hinblick auf die örtliche Lebensraumfunktion besonders und streng geschützter Tierarten 
und hierauf begründete artenschutzrechtliche Belange sind mögliche Betroffenheiten im wei-
teren Planverfahren noch vertiefend zu untersuchen und durch geeignete Maßnahmen zu ver-
meiden bzw. auszugleichen. Gleiches gilt hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung von 
Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Biotopen. Da sich diesbezügliche negative Um-
weltauswirkungen vor dem Hintergrund der planerischen Zielsetzungen nicht vollständig ver-
meiden lassen und absehbar Ersatzmaßnahmen erforderlich sind, werden die Auswirkungen 
derzeit als voraussichtlich abwägungserheblich eingestuft. 

Gleiches gilt für die umfangreiche planerische Inanspruchnahme von Waldflächen und die Er-
höhung des Versiegelungsgrades innerhalb der GE-/GI-Flächen sowie Straßenverkehrsflä-
chen. Auch klimatische Veränderungen können aufgrund der geplanten Bebauung und der 
Erhöhung des Versiegelungsgrades nicht ausgeschlossen werden, wenngleich auch hier pla-
nerische Vermeidungsmaßnahmen zu einer Reduzierung der negativen Wirkungen beitragen 
können. Diese sind im weiteren Planverfahren zu konkretisieren.  

Insgesamt zeichnen sich auf Ebene der frühzeitigen Beteiligung jedoch derzeit keine verfah-
renskritischen Umweltbelange ab, die der Verwirklichung der Planung grundsätzlich und zwin-
gend entgegenstehen werden, wobei jedoch insbesondere die natur- und artenschutzrechtli-
chen Belange absehbar und erfahrungsgemäß eine besondere planerische Herausforderung 
darstellen werden.   
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Tabelle 3: Zusammenfassende Bewertung der voraussichtlichen Umwelterheblichkeit 

Schutzgut Kriterium 
Bestand / 

Empfindlich-
keit 

Auswirkung /  
Erheblichkeit 

Mensch / Gesundheit / 
Bevölkerung 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion   

Freizeit- und Erholungsfunktion   

Verkehr und Immissionsbelastung  (V) 

Abfallentsorgung und Verwertung  (V) 

Störfallrisiko / Katastrophenschutz   

Pflanzen / Tiere / 
Biologische Vielfalt 

Schutzgebiete (einschl. Natura 2000)  (V) (E) 

Biotoptypen  (A) (E) 

Fauna und besonderer Artenschutz  (V) (E) 

Fläche 
Flächennutzung    

Versiegelungsgrad   

Boden 
Bodentypen und schutzwürdige Böden   

Bodenbelastungen / Altlasten  (V) 

Wasser 

Oberflächengewässer   

Grundwasser (einschl. Entwässerung)  (V) 

Schutzgebiete   

Klima / Luft 
Klima (einschl. Energienutzung & Klimaschutz)   (V) 

Lufthygienische Funktion   

Landschaft 
Landschafts-/Ortsbild / Landschaftsschutz  (V) 

Landschaftsbezogene Erholung   

Kultur- und Sachgüter 

Kulturlandschaftsbereiche   

Bau- und Bodendenkmäler   

Sachgüter   

 

▪ Mögliche Betroffenheit von Schutzgütern / Merkmalen mit hoher Bedeutung, Empfindlichkeit, Schutz-
würdigkeit 

▪ Besonders erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten 

▪ Erfordert planerische Abwägung mit besonderem Gewicht 

 

▪ Mögliche Betroffenheit von Schutzgütern / Merkmalen mit mittlerer Bedeutung, Empfindlichkeit, Schutz-
würdigkeit 

▪ Erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten 

▪ Erfordert planerische Abwägung 

 

▪ Keine Betroffenheit von Schutzgütern / Merkmalen zu erwarten 

▪ Keine bzw. unerhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten 

▪ Keine Abwägung erforderlich 

Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen bzw. Befreiung erforderlich: 

(V) = Vermeidungsmaßnahmen, (A) Ausgleichsmaßnahmen, (E) = Ersatzmaßnahme/-geld, (B) = Befreiung 
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